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Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor: 

 

Schutzgut Mensch/Bevölkerung: 

• Landratsamt Dachau, Technischer Umweltschutz, Schreiben vom 17.05.2023 und 

08.07.2024, mit Anmerkungen zu der von den Modulen und dem Betrieb der PV-

Anlage ausgehenden Blendwirkung (immissionstechnisches Gutachten auf Ebene 

der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung erforderlich). 

• Büro Sonnwinn, Blendgutachten zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Solarpark Jedenhofen“, Projekt-ID: BGA-410 vom 20.01.2025, mit Berechnungen 

der durch die PV-Anlage einwirkenden Blendeinwirkungen auf die Umgebung (keine 

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten). 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt; Schutzgut 

Landschaft/Landschaftsbild: 

• Landratsamt Dachau, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 19.06.2023 und 

18.07.2024; BUND Naturschutz, Ortsgruppe Vierkirchen, Schreiben vom 

19.06.2023 und Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Dachau, Schreiben vom 

06.06.2023 und 25.07.2024 mit Anmerkungen insbesondere zu den Schutzzielen 

des Landschaftsschutzgebietes „Glonntal“ und der Feldvogelkulisse „Kiebitz“. 

• Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz Dr. Schuler, Neu-Ulm, 

Naturschutzfachliche Angaben zur artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) bezüglich 

der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für den vorhabenbezogenen B-Plan 

„Solarpark Jedenhofen“, Stand 24.01.2025. 

Schutzgut Boden/Wasser: 

• Geoteam Berlin GmbH, Vorbericht (ohne Rammtiefen-Berechnung) zur Erkundung 

des Untergrundes im Bereich des geplanten Solarpark Jedenhofen, Az.: GT-24033-

01-B-01, Stand 06.01.2025. 
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10. Änderung Flächennutzungsplan „Solarpark Jedenhofen“  
Beteiligung gem. § 4 As. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Stellungnahme der Kreisgruppe Dachau des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. 
zur 10. Änderung Flächennutzungsplan „Solarpark Jedenhofen“, gemäß Öffentlichkeitsbeteiligung  
§ 3 Abs. 2 BauGB. 
 
Aus Sicht des Kreisverband Dachau des Landesbund für Vogel- und Naturschutz stellt die Planung 
nach wie vor einen extrem schwerwiegenden Eingriff in den Naturraum Glonntal dar. 
Wie schon mehrfach aufgeführt, widerspricht die Großflächigkeit der Planung den Entwicklungszielen 
der Aue in Hinblick auf Durchgängigkeit, der strukturellen Aufwertung und der Nutzungsextensivierung 
im Einzugsgebiet und der Aue selbst. Zudem würde hier der Auenbereich künstlich verengt was auch 
dem Hochwasserschutz besonders nach den jüngsten Ereignissen nicht gerecht wird.  
 
Der LBV empfiehlt im Zuge der EU-Renaturierungsvorgaben bis 2030, gerade diesen Bereich  
zwingend als Vorbehaltsgebiet zu betrachten und freizuhalten. 
  
Es wäre eine Erweiterung der Gebietskulisse erforderlich 

Der LBV Dachau hat bereits 2021 das Landesamt für Umwelt um eine Erweiterung der Gebietskulisse 
gebeten, da der gesamte Einzugsbereich zum Naturschutzgebiet Weichser Moos von höchster  
Bedeutung für die Erhaltung seltener Brutvogelarten, und gegen eine Verschlechterung des Natur-
schutzgebietes unabdingbar ist. 

Die Glonnaue ist von überregionaler Bedeutung für Feldvogel- und Wiesenbrüter 

Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Dachau wird die Glonnaue als über-
regionaler Entwicklungsschwerpunkt geführt.  Es ist ein Fakt, dass der gesamte Bereich südlich der 
Glonn in einer Feldvogel- und Wiesenbrüter-Kulisse liegt. 

In der landesweiten Wiesenbrüterkartierung von 2021 (siehe Anhang) wurden Bekassine, Braunkehl-
chen, Wachtel, Neuntöter, Blaukehlchen, Schilfrohrsänger und Feldschwirl nachgewiesen. 
Weitere Arten wie Feldlerche, Kiebitz etc. sind hier zwar nicht aufgelistet, weil sie keine Zielarten der 
speziellen Kartierung waren, sie sind aber sehr wohl vorhanden. 

Bedingt durch die Fruchtfolge im ackerbaulich genutzten Bereich sind viele Arten wie Kiebitz, Wachtel 
etc. nicht jedes Jahr anzutreffen. Manche Arten wie der Kiebitz brüten dort in mehrjährigen Abständen 
und auch nur dann, wenn Mais angebaut wird. Feldlerchen (meist 2 Brutpaare) oder auch Fasane brü-
ten dort jährlich. Auch Schwarzkehlchen werden vermehrt gesichtet. 

➢ Der massive Eingriff auf diesen Lebensraum durch die großflächige Anlage, wird ohne 
Zweifel zu einer weiteren Verdrängung der Arten führen. 

LBV Kreisgruppe Dachau 

Hauptstr. 36 

85258 Weichs 

Telefon: 08131 / 28 86 61 

Telefax:  08131 / 28 86 62 

info@lbv-dachau.de 
 
Ansprechpartner  

Cyrus Mahmoudi 

E-Mail: info@lbv-dachau.de  

 

LBV | Kreisgruppe Dachau | Hauptstr. 36 I 85258 Weichs 

Gemeinde Vierkirchen 

Bauamt 

Schulweg 1 

 

85256 Vierkirchen 

mailto:info@lbv-dachau.de


  

 

Seite 2 von 3 

 

Landesbund für Vogel- und Na-

turschutz in Bayern e.V. (LBV) 

Verband für Arten- und  

Biotopschutz 

Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer  

Sitz: Hilpoltstein 

Gemeinnütziger, nach §63 BNatSchG     

anerkannter Naturschutzverband  

Amtsgericht Nürnberg 

VR 20103 

USt-IdNr.: DE 188861816 

(§27a Umsatzsteuergesetz) 

Bankverbindung/Spendenkonto 

Sparkasse Dachau 

IBAN: DE82 7005 1540 0000 9915 39 

BIC: BYLADEM1DAH 

 

  
Das angrenzende Waldgebiet wird vom umgebenden Naturraum abgeschnitten. 

Die nun angestrebte Verschiebung der Anlage nach Süden führt nun zu einer schwerwiegenden 
Abriegelung des Waldgebiets zum umgebenden Naturraum. 
Ohne Zweifel sind die Wandermöglichkeiten der Wildtiere erheblich eingeschränkt. 
Zu einem funktionierendem Ökosystem Wald gehören eben auch Wildbestände und deren Wander-
korridore.  

➢ Durch diese Abriegelung ist zu erwarten, dass der Wildverbiss zunehmen und die na-
türliche Verjüngung des Bestandes abnehmen wird. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Cyrus Mahmoudi (1. Vorsitzender) 
Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. 
Kreisgruppe Dachau 
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Revisionstabelle 
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1.2 Neues Anlagenlayout 20.01.2025 Mathias Röper 

1.1 Gesamtbetrachtung: Entsprechend der 
Stellungnahme des Technischen Umweltschutzes im 
Rahmen des B-Plan-Verfahrens wurde eine weitere 
geplante PV-Anlage in die Betrachtung einbezogen. 

04.09.2024 Mathias Röper 

1.0 Erste Fassung 26.03.2024 Mathias Röper 

Das Gutachten ist nur in seiner aktuellen Fassung gültig. 
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1 Einleitung 

Die GP JOULE Projects GmbH & Co. KG (Auftraggeber) hat die meteocontrol GmbH 

beauftragt, die möglichen Blendwirkungen der geplanten Photovoltaikanlage (PVA) 

Jedenhofen in 85256 Vierkirchen zu untersuchen und zu bewerten. Die entsprechende 

Begutachtung und der Bericht wurden von Herrn Mathias Röper, Sachverständiger für 

Photovoltaik, in Kooperation mit der meteocontrol GmbH durchgeführt bzw. erstellt. 

Tabelle 1: Projektübersicht 

Auftraggeber GP JOULE Projects GmbH & Co. KG 

Projektname Solarpark Jedenhofen (PVA Jedenhofen) 

Adresse 85256 Vierkirchen 

Stand der Projektierung ☐ Bestand | ☐ Im Bau | ☒ Planung 

 

1.1 Fragestellung 
Es stellt sich die Frage, ob die Solarmodule der geplanten Photovoltaikanlage Sonnenlicht so 

reflektieren, dass erhebliche Belästigungen bzw. Beeinträchtigungen für folgende 

Immissionsorte auftreten können: 

• Schutzwürdige Räume (z. B. Wohnräume) 

• Straßenverkehr 

Dieses Gutachten dient der Beantwortung dieser Frage und stellt dar, ob und mit welcher 

Häufigkeit belästigende bzw. beeinträchtigende Blendwirkungen auftreten können. Zudem 

werden die Ergebnisse bewertet. 

1.2 Haftungsausschluss 
Dieser Bericht wurde ausschließlich für den Gebrauch des Auftraggebers und in dessen 

Auftrag erstellt. Die Berechnungen und Auswertungen erfolgten nach bestem Wissen und 

Gewissen. Trotz sorgfältiger Durchführung können Fehler oder Irrtümer nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Für Folgeschäden, die aus der Nutzung des Gutachtens resultieren, 

wird keine Haftung übernommen. Die Haftung für Schadensersatz bei grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz bleibt unberührt. Bei Weitergabe des Gutachtens an Dritte darf dieses weder 

verändert noch bearbeitet werden. Eine Haftung gegenüber Dritten, die sich den Inhalt dieses 

Gutachtens zunutze machen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

1.3 Datengrundlage 

Tabelle 2: Verwendete Daten/Informationen und ihre Quellen 

Information/Daten Quelle 

Angaben zur geplanten PVA  Auftraggeber 

Umliegende Vegetation Google Earth Pro, OpenStreetMap 

Umliegende Bebauung 

Höhendaten (DGM1) Bayerischen Vermessungsverwaltung 

  



Blendgutachten PVA Jedenhofen Seite 4 von 28  

1.4 Übersicht der angewendeten Methodiken 
Die Auswertung der Blendwirkungen auf die Immissionsorte wurde entsprechend folgender 

Tabelle durchgeführt. 

Tabelle 3: Methodiken 

Immissionsort Methodik 

Schutzbedürftige Räume (Wohnräume, 
Büros etc.) 

Gemäß dem Leitfaden der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI-Leitfaden) [1] 

Verkehrswege Eigene Auswertungsmethodik (siehe 
Kapitel 6)  
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2 Anlagenbeschreibung 

Tabelle 4: Relevante Anlagenparameter 

Parameter Angabe/Wert 

Geokoordinaten (Breite, Länge) 48.376627, 11.436303 

Art der Anlage Freiflächenanlage 

Modultyp Si-kristallines Modul mit 
Antireflexbeschichtung 

Aufständerung Fest aufgeständert 

PV-Fläche (eingezäunt) ca. 20,3 ha 

Nennleistung (DC) - 

Modulausrichtung (Azimut) 180° Süd (± 1°) 

Modulneigung 18° 

Höhe Modulunterkante 0,8 m 

Höhe Moduloberkante 3,3 m 

 

 

Abbildung 1: Grundriss der PV-Flächen - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro  
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Abbildung 2: Belegungsplan - Quelle Tischpositionen: Auftraggeber, Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 
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Abbildung 3: Systemschnitt der Modultische - Quelle: Auftraggeber 
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im näheren Umfeld der Photovoltaikanlage befinden sich Wohngebäude (Siedlungsgebiet von 

Jedenhofen). Die geplante Photovoltaikanlage wird Reflexionen in Richtung des 

Siedlungsgebiets emittieren, jedoch werden die LAI-Grenzwerte dabei eingehalten. Demnach 

werden keine erheblichen Belästigungen erwartet.  

Im Umfeld der Photovoltaikanlage wurde als relevanter Verkehrsweg die Eichenstraße bzw. 

die Jedenhofener Straße identifiziert. Auf der Straße konnten keine erheblichen 

Beeinträchtigungen durch Blendwirkungen identifiziert werden. Das zentrale (erhebliche) 

Sichtfeld von ± 30° (bezogen auf die Fahrtrichtung) bleibt stets blendfrei. 

Zusatzbetrachtung: 

Im Umfeld der geplanten PVA Jedenhofen (Gegenstand des Gutachtens) wird eine weitere 

PV-Anlage entstehen: der „Energiepark Weichs“. Dieser Solarpark grenzt nahezu direkt an die 

geplante PVA Jedenhofen an und liegt im Westen/Südwesten.  

Im Rahmen einer Stellungnahme vom 08.07.2024 fordert das Landratsamt Dachau eine 

Gesamtbetrachtung der Blendwirkungen auf die umliegenden Anwohner, da in Anlehnung an 

den LAI-Leitfaden die Vermutung besteht, dass sich die Blendwirkungen beider Anlagen 

summieren und somit in der Gesamtbetrachtung die LAI-Grenzwerte überschritten werden 

könnten. 

Eine zusätzliche Auswertung hat ergeben, dass, aufgrund der Topografie, von den Gebäuden 

im Umfeld der PVA jeweils nur potenziell reflektierende Bereiche einer der geplanten PV-

Anlagen (bzw. Projekte) sichtbar sind. Summierende Blendwirkungen beider Anlagen können 

daher ausgeschlossen werden. Dieser Umstand wird in der Diskussion (Kapitel 7) weiter 

erörtert. 
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4 Grundlagen 

4.1 Blendwirkung von Modulen 
Ein PV-Modul setzt sich aus zahlreichen Solarzellen zusammen, die Sonnenlicht in elektrische 

Energie umwandeln. Um Stabilität zu gewährleisten und vor Witterungseinflüssen zu schützen, 

sind die Solarzellen normalerweise hinter einer Glasscheibe (Modulglas) angebracht. Das 

Modulglas ist maßgeblich für mögliche Blendwirkungen verantwortlich. Da die erzeugte 

elektrische Energie in direktem Verhältnis zur Intensität der Sonneneinstrahlung auf die 

Solarzellen steht, bemühen sich Modulhersteller, Reflexionen am Modulglas zu reduzieren – 

je weniger Reflexionen, desto höher der Ertrag. Daher verfügt das Modulglas typischerweise 

über eine spezielle Oberflächentexturierung und eine sogenannte Antireflexschicht. Beide 

Elemente gewährleisten, dass möglichst viel Licht auf die Solarzellen trifft und 

Reflexionsverluste minimiert werden [2]. 

Daher reflektieren Solarmodule bei geringen Einfallswinkeln θ (siehe Abbildung 4) lediglich 

einen kleinen Teil des Sonnenlichts (etwa 5 %). Studien zeigen jedoch, dass trotz Texturierung 

und Antireflexbeschichtung der Anteil des reflektierten Sonnenlichts mit ansteigendem 

Einfallswinkel exponentiell zunimmt (siehe Abbildung 5). 

Da bereits Reflexionen von weniger als 1 % des Sonnenlichts zu einer Absolutblendung führen 

können [1], müssen demnach Einfallswinkel berücksichtigt werden.  

 

Abbildung 4: Aufbau eines PV-Moduls und Darstellung des Reflexionsgesetzes „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“  
- Quelle: [3] (modifiziert) 
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Abbildung 5: Anteil des reflektierten Sonnenlichts in Abhängigkeit zum Einfallswinkel, dargestellt für 
unterschiedliche Modulglastypen - Quelle: [4], modifiziert 

Die Oberflächentexturierung des Modulglases bewirkt eine weniger intensive, aber diffuse 

(gestreute) Reflexion des Sonnenlichts, wodurch der Immissionsort der Reflexion vergrößert 

wird. Daher sind die Intensitäten von Reflexionen an Solarmodulen nicht mit denen an 

beispielsweise glatten Fensterscheiben vergleichbar, bei denen das Sonnenlicht gerichteter 

reflektiert wird. Neue PV-Module verfügen in der Regel über eine Antireflexbeschichtung und 

zumindest eine leicht texturierte Oberfläche. Dies gilt auch für den später verwendeten 

Modultyp. 

 

Abbildung 6: Veranschaulichung der Reflexion an einem texturierten Modulglas (mitte-links) und einem glatten 
Modulglas (mitte-rechts) - Quelle Aufnahme: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
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4.2 Berechnung von Reflexionen 
Reflexionen an PV-Modulen können geometrisch hergeleitet werden. Hierzu werden die 

Module, die relevanten Immissionsorte und die Sonne in einem gemeinsamen 

Koordinatensystem modelliert [1]. Der standortbezogene Sonnenverlauf kann für jeden 

Zeitpunkt im Jahr auf Basis mathematischer Funktionen ermittelt werden [5]. Durch 

Winkelbeziehungen und Strahlungsgesetze lässt sich nachvollziehen, wo und wann 

Blendwirkungen auftreten. Die Berücksichtigung von modulglasspezifischen Streuwinkeln und 

Reflexionskoeffizienten ermöglicht eine noch präzisere Betrachtung [4]. 

 

Abbildung 7: Veranschaulichung der geometrischen Herleitung einer Reflexion - Quelle: Eigene Abbildung 

4.3 Verwendete Software, Annahmen und Limitationen 
Für die Berechnungen der Reflexionen/Blendwirkungen wurde die Software ForgeSolar 

verwendet. Dabei wurden die Reflexionen/Blendwirkungen der PVA mit einer zeitlichen 

Auflösung von einer Minute für ein ganzes Jahr berechnet. Die Software basiert auf dem „Solar 

Glare Hazard Analysis Tool“ (SGHAT) der Sandia National Laboratories. Im Rahmen der 

Simulation werden die Höhendaten der PV-Fläche sowie der Immissionsorte berücksichtigt. 

Die Simulation basiert auf der Annahme eines immer klaren Himmels. Demnach wird ein 

abstrakter Worst-Case betrachtet.  

Obwohl ForgeSolar zu den etabliertesten und professionellsten Programmen gehört, um PVA-

bedingte Blendwirkungen zu berechnen, kann die Realität nur vereinfacht dargestellt werden. 

Somit werden die Generatorfelder als Ebenen zusammengefasst, abweichende 

Modulausrichtungen im Feld (z. B. Modultische, die aufgrund der Topografie eine Neigung 

entlang der Tischachse besitzen und somit die effektive Ausrichtung der Module beeinflussen) 

teilweise verloren gehen. Die Limitationen der Software werden nach Möglichkeit durch 

zusätzliche Berechnungen kompensiert und die Ergebnisse stets validiert. Dennoch können 

Abweichungen von der späteren Realität nicht ausgeschlossen werden. 

Eine weiterführende Auflistung der Annahmen und Einschränkungen bzgl. der Simulation 

befindet sich in Anhang A. 
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5 Blendwirkungen auf Gebäude 

5.1 Auswertungsmethodik 
Die Auswertung der Blendwirkungen auf umliegende Gebäude (inkl. Terrassen und Balkone) 

basiert auf dem Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

[1]. 

Der LAI-Leitfaden benennt als maßgebliche Immissionsorte schutzbedürftige Räume, sofern 

sie zu einer der folgenden Kategorien gehören: 

• Wohnräume 

• Schlafräume (einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und 

Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien) 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen 

• Büroräume, Praxisräume, Arbeitsräume, Schulungsräume und ähnliche Arbeitsräume 

• An relevanten Gebäuden anschließende Außenflächen (z. B. Terrassen und Balkone) 

Räume, die keiner dieser Kategorien zuzuordnen sind, wurden im Rahmen des Gutachtens 

nicht auf Blendwirkungen untersucht. 

Gemäß dem LAI-Leitfaden gelten (ca.) 100 Meter als räumlicher Grenzwert: Liegt ein 

Immissionsort weiter als 100 Meter von der PVA entfernt, können erhebliche Belästigungen in 

der Regel ausgeschlossen werden. 

Laut dem LAI-Leitfaden soll zur Ermittlung der Blendzeiten ein vereinfachtes (idealisiertes) 

Modell verwendet werden, bei dem die Solarmodule als ideal verspiegelte Flächen dargestellt 

werden. Da eine Spiegelfläche das Sonnenlicht gerichtet reflektiert, findet keine oder nur eine 

sehr geringe Streuung des Sonnenlichts statt. Je geringer die Streuung, desto kürzer sind die 

Blendzeiten. In der Simulation wurde jedoch ein realistisches Modell verwendet, das die 

oberflächenspezifischen Eigenschaften realer Solarmodule berücksichtigt. Um dennoch eine 

Bewertung nach dem LAI-Leitfaden zu ermöglichen, werden im vorliegenden Gutachten die 

Blendwirkungen, die lediglich mit dem vereinfachten Modell ermittelt würden, als 

„Kernblendung" und die übrigen als „gestreute Reflexion" bezeichnet und stets differenzierbar 

dargestellt (sofern relevante Blendwirkungen auftreten). 

Zudem sind laut dem Leitfaden Reflexionen, die am Immissionsort mit einem Differenzwinkel 

≤ 10° zur direkten Sonneneinstrahlung auftreten, nicht als relevante Blendungen zu 

betrachten. Dies berücksichtigt den Umstand, dass bei tiefstehender Sonne PVA-bedingte 

Blendwirkungen von der direkten Sonneneinstrahlung überlagert werden. 

Laut dem LAI-Leitfadens liegt eine erhebliche Belästigung durch PVA-bedingte 

Blendwirkungen vor, wenn ein schutzwürdiger Raum mehr als 30 Minuten pro Tag und/oder 

30 Stunden (1.800 Minuten) pro Jahr Kernblendungen erfährt. 

Es hat sich bewährt, in der Simulation nicht jedes einzelne Gebäude in der Umgebung der 

PVA auszuwerten, sondern lediglich die nächstgelegenen in verschiedenen 

Himmelsrichtungen. Im Rahmen der Simulation wird darauf geachtet, die potenziell am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume zu analysieren (Worst-Case-Betrachtung). 

Umliegende Vegetation wie Bäume wird in der Betrachtung nicht als Sichtschutz 

berücksichtigt.  
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5.2 Schutzwürdige Räume in der Umgebung der PVA 
Ab einem Abstand zwischen Immissionsort (z. B. Wohngebäude) und einer nach (ca.) Süden 

ausgerichteten PVA von 100 m können erhebliche Belästigungen (i. d. R.) pauschal 

ausgeschlossen werden (Abstandsregel aus dem LAI-Leitfaden [1]).  

Abbildung 8 veranschaulicht den Bereich, der 100 Meter oder näher an der Photovoltaikanlage 

liegt.  

Es lässt sich feststellen, dass im Siedlungsgebiet von Jedenhofen östlich der 

Photovoltaikanlage schutzwürdige Wohngebäude im 100-Meter-Abstand liegen. 

 

Abbildung 8: Übersicht der 100-Meter-Zone - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 
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5.3 Observationspunkte 
Zur Bewertung der Blendwirkungen in bzw. an den schutzwürdigen Wohngebäuden (welche 

innerhalb der 100-Meter-Zone liegen und Sichtbezug zur Anlage besitzen) wurden im Rahmen 

der Simulation sogenannte „Observationspunkte“ (OP) festgelegt. Diese Punkte dienen als 

Detektorpunkte für einfallende Reflexionen. Insgesamt wurden vier OP platziert, genannt OP 

H1 bis H4.  

Die OP wurden in folgenden Höhen positioniert (bezogen auf die Geländeoberkante): 

• OP H1: 4,6 m (entsprechend der Augenhöhe einer stehenden Person im ersten 

Obergeschoss) 

• OP H2: 7,6 m (entsprechend der Augenhöhe einer stehenden Person im zweiten 

Obergeschoss) 

• OP H3: 7,6 m (entsprechend der Augenhöhe einer stehenden Person im zweiten 

Obergeschoss) 

• OP H4: 2,5 m (entsprechend der Augenhöhe einer stehenden Person im Erdgeschoss 

- das Gebäude besitzt nur ein erhöhtes Erdgeschoss) 

Generell erfahren höhergelegene Immissionsorte mehr Blendwirkungen als tiefergelegene. 

Dementsprechend wurde versucht, die Observationspunkte (OP) so zu positionieren, dass sie 

den Worst-Case abbilden. 

 

Abbildung 9: Positionen der OP Hx - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 
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5.4 Ergebnisse 
Observationspunkt Max. Blenddauer 

(Kernblendung) pro 
Tag in Minuten 

Gesamtblenddauer 
pro Jahr 

(Kernblendung) in 
Minuten 

Werden die LAI-
Grenzwerte 

eingehalten (vgl. 
Kapitel 5.1)? 

H1 18 1302 ja 

H2 12 1139 ja 

H3 20 1706 ja 

H4 18 1352 ja 

 

Ergebnisdiagramme 1: Blendwirkungen bei den OP Hx 

  

  
Fortsetzung auf der folgenden Seite. 
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6 Blendwirkungen auf Verkehrswege 

6.1 Auswertungsmethodik 
Vorgaben zur Bewertung der Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen auf Verkehrswege 

(Straßen und Bahnstrecken) sind in keiner Norm, Leitlinie oder sonstigen Regelwerken 

definiert bzw. standardisiert und werden auch im LAI-Leitfaden nicht thematisiert. Die 

Bewertung der Blendwirkungen auf die umgebenden Verkehrswege erfolgte daher auf der 

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und etablierter Verfahren, die im Folgenden 

dargestellt werden. 

Zur Beurteilung der Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen auf Verkehrswege ist es 

gängige Praxis, ein oder mehrere Sichtfelder von Fahrzeugführern (Kraftfahrzeug- und 

Lokführer) zu definieren, welche sich dann durch ihre Relevanz bezüglich Blendwirkungen 

unterscheiden. Anschließend wird mittels Simulation geprüft, ob Reflexionen in diesen 

Sichtfeldern auftreten. Es wird dabei angenommen, dass die Blickrichtung eines 

Fahrzeugführers mit der Fahrtrichtung übereinstimmt [6]. 

Es wird zwischen folgenden Sichtfeldern bzw. Sichtfeldgrenzen unterschieden (siehe 

Abbildung 10 für eine grafische Darstellung): 

• Erheblichkeitsgrenze: In Anlehnung an [6] und [7] wird eine Erheblichkeitsgrenze von 

± 30°, bezogen auf die Fahrtrichtung, definiert. Finden Reflexionen außerhalb dieses 

Sichtfeldes statt, so führen diese i. d. R. zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

• Beeinträchtigungsgrenze: In Anlehnung an [8] wird zudem eine 

Beeinträchtigungsgrenze von ± 50°, bezogen auf die Fahrtrichtung,  definiert. Finden 

Reflexionen außerhalb dieses Sichtfeldes statt, so führen diese i. d. R. zu keinen 

Beeinträchtigungen. Demnach wird diesen Reflexionen im Rahmen des Gutachtens 

bei normaler Fahrt keine Blendwirkung (im Sinne einer nennenswerten 

physiologischen Beeinträchtigung) zugeschrieben. 

• Ausnahme Bahnstrecken: Für Lokführer wird eine gemeinsame Erheblichkeits- und 

Beeinträchtigungsgrenze von  30° angesetzt. 

Für die Analyse der Blendwirkungen auf den Straßenverkehr genügt es, lediglich LKW-Fahrer 

zu betrachten, da diese höher sitzen als PKW-Fahrer - und höher gelegene Immissionsorte 

generell stärkeren Blendwirkungen ausgesetzt sind (somit der Worst-Case betrachtet). 

Des Weiteren gelten PVA-bedingte Blendwirkungen selbst innerhalb der Erheblichkeitsgrenze 

als vernachlässigbar (irrelevant), wenn die verursachenden Reflexionen mit einem 

Differenzwinkel ≤ 10° zur direkten Sonneneinstrahlung auftreten und gleichzeitig der 

Höhenwinkel der Sonne ≤ 5° beträgt. Wenn beide Kriterien erfüllt sind, überlagert die Sonne 

die Blendwirkung der PVA aus der gleichen Richtung (definiert in Anlehnung an [1]) und kann 

in der Regel nicht mehr durch eine Blende abgeschirmt werden (Annahme). Die Reflexionen 

der PVA stellen dann keine zusätzliche Beeinträchtigung dar. 

In der Simulation werden keine Hindernisse wie Vegetationsstreifen oder Gebäude 

berücksichtigt. In der Diskussion (Kapitel 7) werden Hindernisse jedoch ggf. berücksichtigt. 
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Abbildung 10: Definierte Sichtfelder eines Fahrzeugführers 
– Quelle: Eigene Abbildung Relevante Verkehrswege 

Die folgenden Abbildungen zeigen die geschätzten Augenhöhen der Verkehrsteilnehmer. 

Diese Angaben sind im Rahmen der Simulation relevant (siehe Kapitel 6.3). 

 

Abbildung 11: Augenhöhe der Straßenverkehrsteilnehmer  
– Quelle: Volkswagen AG (modifiziert), BTS GmbH & Co. KG (modifiziert) 

 

Abbildung 12: Augenhöhe von Lokführern – Quelle: www.nahverkehr-franken.de (modifiziert) 

  

Fahrtrichtung +30° -30° 

+50° -50° 
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6.2 Relevante Verkehrswege 
Im Umfeld der Photovoltaikanlage wurde als relevanter Verkehrsweg die Eichenstraße bzw. 

die Jedenhofener Straße identifiziert und entsprechend geprüft. 

Wirtschaftswege oder nur sporadisch befahrene Straßen und Zuwegungen wurden aufgrund 

des geringen Verkehrsaufkommens als nicht relevant eingestuft und deshalb in der Analyse 

nicht weiter berücksichtigt.  

 

 

Abbildung 13: Positionen der als relevant eingestuften Verkehrswege - Quelle Karte: OpenStreetMap 

  

Eichenstraße / Jedenhofener Str. 
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6.3 Observationspunkte 
Zur Bewertung der Blendwirkungen auf die relevanten Verkehrswege wurden spezifische 

„Observationspunkte“ (OP) definiert, die in der Simulation als Detektionspunkte für 

auftreffende Reflexionen dienen. 

Insgesamt wurden 5 OP zur Analyse der Blendwirkungen auf die Verkehrswege festgelegt: 

• OP S1 bis S5 für den Straßenverkehr auf der Eichenstraße bzw. Jedenhofener Str. 

Die OP Sx sind in einer Höhe von 2,65 m über dem Straßenniveau positioniert, dies entspricht 

ca. der Augenhöhe eines LKW-Fahrers. 

Abbildung 14 zeigt die Positionen der Observationspunkte.  

  

Abbildung 14: Positionen der OP auf den Verkehrswegen - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 
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6.4 Ergebnisse 
Tabelle 5: Übersicht der Simulationsergebnisse für die Observationspunkte auf den Verkehrswegen 

Verkehrs
-weg 

OP Fahrt-
richtung 

Min. Winkel 
zwischen 

Fahrtrichtung 
und 

Blendquelle 
(ca.) 

 

Werden die 
Blendwirkungen 

innerhalb der 
Beeinträchtigungs-
grenze vollständig 

von der Sonne 
überlagert? 

Anmerkung 

E
ic

h
e
n

s
tr

a
ß

e
 b

z
w

. 

J
e

d
e
n

h
o

fe
n

e
r 

S
tr

 

S1 Nordwesten > 30° nein - 

Südosten > 90° - - 

S2 Nordwesten > 30° nein - 

Südosten > 90° - - 

S3 Nordwesten > 50° - - 

Südosten > 90° - - 

S4 Nordosten > 90° - - 

Südwesten > 30° ja - 

S5 Nordosten > 90° - - 

Südwesten > 30° nein - 

LEGENDE 

Relevante Blendwirkungen innerhalb der Erheblichkeitsgrenze 

Relevante Blendwirkungen innerhalb der Beeinträchtigungsgrenze (aber außerhalb der Erheblichkeitsgrenze) 

Relevante Blendwirkungen außerhalb der Beeinträchtigungsgrenze / keine Reflexionen 
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Ergebnisdiagramme 2: Reflexionen zu den OP auf den Verkehrswegen, sofern diese innerhalb der 

Beeinträchtigungsgrenze wahrgenommen werden können 

  

  

  

Fortsetzung auf der folgenden Seite.  
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7 Diskussion der Ergebnisse 

7.1 Gebäude 
Die Simulation hat ergeben, dass die geplante Photovoltaikanlage Reflexionen auf die 

Wohngebäude im Siedlungsgebiet von Jedenhofen emittieren wird. Dabei werden die LAI-

Grenzwerte jedoch eingehalten. Dementsprechend werden die Reflexionen nicht als 

erhebliche Belästigungen klassifiziert. 

7.2 Straßen 
Im Umfeld der Photovoltaikanlage wurde als relevanter Verkehrsweg die Eichenstraße bzw. 

die Jedenhofener Straße identifiziert. Auf der Straße konnten keine Reflexionen ermittelt 

werden, die in das zentrale bzw. erhebliche Sichtfeld von ± 30° (bezogen auf die Fahrtrichtung) 

eines Fahrzeugführers emittiert werden können. Bei normaler Fahrt (entlang des 

Straßenverlaufs) sind demnach keine erheblichen Beeinträchtigungen der Fahrzeugführer zu 

erwarten. 

7.3 Zusätzliche Betrachtung einer weiteren geplanten PV-Anlage 
Im Umfeld der geplanten PVA Jedenhofen (Gegenstand des Gutachtens) wird eine weitere 

PV-Anlage entstehen: der „Energiepark Weichs“. Dieser Solarpark grenzt nahezu direkt an die 

geplante PVA Jedenhofen an und liegt im Westen/Südwesten. Die folgende Abbildung zeigt 

neben den Grundrissen der PVA Jedenhofen auch die Positionen der Modultische des 

Energieparks Weichs. 

 

Abbildung 15: Positionen der geplanten PV-Parks: Der Grundriss der PVA Jedenhofen ist in Rot mit blauer 
Füllung dargestellt. Die Modultische des Energieparks Weichs sind als blaue Rechtecke dargestellt. 
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Im Rahmen einer Stellungnahme vom 08.07.2024 fordert das Landratsamt Dachau eine 

Gesamtbetrachtung der Blendwirkungen auf die umliegenden Anwohner, da in Anlehnung an 

den LAI-Leitfaden die Vermutung besteht, dass sich die Blendwirkungen beider Anlagen 

summieren und somit in der Gesamtbetrachtung die LAI-Grenzwerte überschritten werden 

könnten. 

Dies ist grundsätzlich korrekt, jedoch für den vorliegenden Sachverhalt nicht zutreffend, wie 

die folgende Erörterung darlegt: Zur Übersicht werden die Gebäude im Umfeld beider PV-

Anlagen in Gruppen zusammengefasst (nummeriert von 1 bis 6). 

 

Abbildung 16: Nummerierung der Gebäudegruppen im Umfeld der PV-Anlagen  

- Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 

  

1 

2 

3 

4 

5

 

6

 



Blendgutachten PVA Jedenhofen Seite 26 von 28  

Wird die Topografie berücksichtigt, wird deutlich, dass der südliche Teil des Energieparks 

Weichs (der nach Südosten ausgerichtet ist) von der Gebäudegruppe 1 aus hinter einer 

Geländeerhöhung liegt. In Verbindung mit der Tatsache, dass der nördliche Teil des 

Energieparks Weichs nach Südwesten ausgerichtet ist und somit nicht in Richtung Jedenhofen 

reflektieren kann, können Blendwirkungen durch den Energiepark Weichs in Jedenhofen (bei 

Gebäudegruppe 1) pauschal ausgeschlossen werden. Es treten demnach keine doppelten 

Blendwirkungen der PV-Parks in Gruppe 1 auf. 

 

Abbildung 17: Geländeprofil vom südlichen Teil des Energieparks Weichs nach Jedenhofen 

Tatsächlich gilt das Gleiche für Gruppe 2, auch hier kann demnach eine summierende Wirkung 

ausgeschlossen werden. 

Für Gruppe 3 verhält es sich umgekehrt: Aufgrund einer Geländeerhöhung nach Norden kann 

die PVA Jedenhofen von Gruppe 3 aus nicht gesehen werden. Hier könnte lediglich der 

Energiepark Weichs Blendwirkungen verursachen. Somit tritt auch hier keine Doppelwirkung 

auf. 

Von Gruppe 4 wird die PVA Jedenhofen aufgrund der Topografie und der Modultische des 

Energieparks Weichs nicht einsehbar sein, weshalb auch hier eine Doppelwirkung 

ausgeschlossen werden kann. Das Gleiche gilt für die Gruppen 5 und 6. 

Insgesamt zeigt die Auswertung, dass eine Doppelwirkung der beiden umliegenden PV-Parks 

ausgeschlossen werden kann. Das vorliegende Gutachten behält daher seine Gültigkeit, auch 

wenn eine weitere PVA im Umfeld errichtet wird. 
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Anhang A: Annahmen und Limitationen von SGHAT 

Ausschnitt wurde dem SGHAT-Handbuch (Solar Glare Hazard Analysis Tool) entnommen. Das vollständige 

Handbuch kann unter folgendem Link gefunden werden:  

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf 

 

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf
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1 Einleitung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Der Betrachtungsraum der artenschutzrechtlichen Prüfung und den daran angrenzenden 
Wirkraum von bis zu 150 m (Kulissenwirkung Feldlerche, potentielle Vorkommen Kiebitze). Die 
Lage des Untersuchungsgebietes umfasst das Vorhabensgebiet im nordwestlichen Teil des 
Gemeindegebiets Vierkirchen, westlich von Jedenhofen und ist aus Abb. 1 ersichtlich.  

 
Abb. 1: Lage der Untersuchungsfläche (Schwarz=Untersuchungsfläche, Rot=Vorhabensfläche) 

(Luftbild Quelle https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/). 

1.2 Bestands- und Vorhabensbeschreibung 

Der Betrachtungsraum des Fachbeitrages Artenschutz umfasst die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen (Grundstücke Flur Nrn. 1691, 1692, 1723 und 1724, Gemarkung Vierkirchen) sowie die 
daran angrenzenden Gehölze, Wälder sowie den südlichen Teil des Weichser Mooses 
einschließlich der Glonn. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erschließung wurde 
zudem auch noch eine Teilfläche des nördlich bzw. südlich der Grundstücke vorhandenen 
landwirtschaftlichen Anwandweges (Flur Nr. 1729, Gemarkung Vierkirchen) in den Umgriff des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einbezogen. Die Gesamtfläche des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes beträgt ca. 32,97 ha. Davon entfallen ca. 14,08 ha auf die geplanten 
Sondergebietsflächen in Teilbereich „A“ und ca. 8,93 ha auf die geplanten Sondergebietsflächen 
in Teilbereich „B“, ca. 9,43 ha in Teilbereich „A“ und ca. 0,40 ha in Teilbereich „B“ auf die 
geplanten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
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Natur und ca. 0,12 ha auf die überplante Teilfläche des landwirtschaftlichen Anwandweges (Flur 
Nr. 1729). Die überplanten Grundstücke Flur Nrn. 1691, 1692, 1723 und 1724 befinden  
sich in privatem Eigentum. Die Bewirtschaftung dieser Grundstücksflächen durch die 
Vorhabenträgerin ist im Rahmen eines privatrechtlichen Pachtvertrages mit dem Eigentümer 
vorgesehen. Bei der überplanten Teilfläche des Grundstückes Flur Nr. 1729 handelt es sich um 
einen Bestandteil eines bereits öffentlich gewidmeten, landwirtschaftlichen Anwandweges.  
Dieses Grundstück liegt im Eigentum der Gemeinde Vierkirchen.   
 
Es ist die Entwicklung eines Solarparks geplant (s. Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Entwurf B-Plan (Arnold Consult AG 2024) 
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2 Gesetzliche und sonstige Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Bearbeitung der artenschutzrechtlichen Eingriffsregelung basiert auf folgenden gesetzlichen 
Grundlagen: 

 BNatSchG in der Fassung vom 29. Juli 2009. Zuletzt geändert durch Art. 290 V v. 
19.6.2020 I 1328. 

 Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (in 
Kraft getreten am 1. März 2011). Zuletzt geändert am 24. Juli 2019. 

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-RL). 

 Richtlinie (79/409/EWG) des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 2. April 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (VRL). 

Zugriffsverbote und Ausnahmevoraussetzungen nach BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

(5) Ergänzend gilt im Kontext des Verfahrens nach § 44 Abs. 5 und 6 BNatSchG n.F. 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs- 
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe 
a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/17.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/18.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/54.html
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diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 
erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 
oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und 
die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 
Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich 
vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher Schonung 
der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen Umfang 
vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare von europäischen 
Vogelarten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Tierarten ist von der fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 

Von den Verboten des § 44 können im Einzelfall nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nrn. 1 bis 5 BNatSchG 
n.F. weitere Ausnahmen zugelassen werden. Im Kontext des Verfahrens relevant sind § 45 Abs. 
7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG n.F.: 

1. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Ergänzend gilt nach § 45 Abs. 7 S. 2 bis 5 BNatSchG n.F.: 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 
Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu 
beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung 
zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere 
Landesbehörden übertragen. 

Erläuterungen und Begriffsdefinitionen 

Die nachfolgenden Erläuterungen sind im Wesentlichen den Angaben von HMUKLV (2015) und 
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2018) entnommen.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
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Erläuterungen zu § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Fangen, Verletzen, Töten) 
 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung 
ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie 
durch die Gefahr von Kollisionen (Windkraft, Straßenverkehr). 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,  
wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 

unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 
Direkte Verletzungen oder Tötungen von Tieren oder deren Entwicklungsformen können im 
Zusammenhang mit Planungs- und Zulassungsverfahren z.B. bei der Baufeldfreiräumung oder der 
Errichtung von Baustelleneinrichtungen auftreten, z.B. wenn Winterquartiere von Amphibien oder Reptilien 
überbaut werden.  

Bei betriebsbedingten Kollisionen ist der Tötungstatbestand in sachgerechter Auslegung des Gesetzes 
nicht bereits dann erfüllt, wenn einzelne Exemplare einer Art zu Schaden kommen können (was nie 
auszuschließen ist), sondern erst dann, wenn sich das Kollisionsrisiko in signifikanter Weise erhöht 
(BVerwG Urteil vom 09.07.2008 „Bad Oeynhausen“, Az.: 9 A 14.07, Rdnr. 91) bzw. soweit sich die 
Beeinträchtigungen im Bereich der Bagatellgrenze im Sinne des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 08.01.2014 (Az. 9 A 4/13) zum Neubau der A 14 nördlich Colbitz (Sachsen-Anhalt) 08.01.2014 hielten. 

Bei der Bewertung der Signifikanz des erhöhten Tötungsrisikos ist den artspezifischen Besonderheiten 
(unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der vorhabenbedingten Zusatzbelastung) differenziert 
Rechnung zu tragen (s. a. Bernotat & Dierschke (2015). Ob ein derartig signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko 
vorliegt, ist fachgutachterlich jeweils für das konkrete Vorhaben unter Berücksichtigung möglicher 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu beurteilen (BVerwG Urteil vom 09.07.2008 „Bad 
Oeynhausen“, Az.: 9 A 14.07, Rdnr. 93 ff.).  

Das bedeutet, dass bei der Planung von Vorhaben mögliche betriebsbedingte Tötungen von Individuen zu 
berücksichtigen und durch entsprechende Planungsvorgaben soweit möglich zu vermeiden sind, etwa 
durch Amphibienschutzanlagen bei Straßenneubauten, Schaffung von Leitstrukturen, 
Kollisionsschutzwände und punktuell Über- oder Unterflughilfen an stark genutzten Flugstraßen von 
Fledermäusen, die sich überwiegend strukturgebunden orientieren. 

Auch in den Fällen einer baubedingten Tötung von Tieren ist zu prüfen, ob sich das Tötungsrisiko des 
einzelnen Individuums – unter Berücksichtigung sämtlicher Vermeidungsmaßnahmen – über das 
allgemeine Lebensrisiko hinaus signifikant erhöht. 

Das Fangen, welches in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte (an anderer Stelle) erfolgt, erfüllt nach Auffassung der EU-Kommission 
nicht den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (vgl. HMUKLV 2015). Das gleiche gilt für 
damit verbundene Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).  

Erläuterungen zu § 44 Abs. 1 Nr. 2 (Erhebliche Störung) 
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Störungsverbot:  
 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
 
Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Der Begriff „Störungen“ umfasst im Kontext der Artenschutzprüfung Ereignisse, die zwar die körperliche 
Unversehrtheit eines Tieres nicht direkt beeinträchtigen (Unterschied zur Verletzung), aber eine 
Veränderung auf physiologischer Ebene oder eine Verhaltensänderung bewirken, die sich nachteilig 
auswirkt (z.B. durch erhöhten Energieverbrauch infolge von Fluchtreaktionen). Somit sind Intensität, Dauer 
und Frequenz von Störungen entscheidende Parameter für die Beurteilung der Auswirkungen von 
Störungen auf eine Art: 

Störungen können beispielsweise durch akustische oder optische Signale infolge von Bewegung, Lärm, 
Licht oder durch Schadstoffe eintreten. Mögliche Störursachen können auch die Verkleinerung von 
Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten (Vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 “Flughafen 
Münster/Osnabrück“, AZ.: 4 C 12/07 Rdnr. 40; BVerwG, Urteil vom 12. März 2008, „Hessisch Lichtenau II“ 
AZ.: 9 A 3/06, Rdnr. 230) sein. Ferner sind strukturbedingte Störwirkungen wie z.B. die Trennwirkung von 
Trassen (vgl. BVerwG Urteil vom 09.07.2008 „Bad Oeynhausen“, Az.: 9 A 14.07, Rdnr. 105), die 
Silhouettenwirkung des Verkehrs, von Modellflugzeugen, Windkraftanlagen und Straßendämmen oder die 
Kulissenwirkung auf Offenlandbrüter denkbar.  

Nach Auffassung der EU-Kommission fallen vorübergehende Störungen, die im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (an 
anderer Stelle) stehen, nicht unter den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (vgl. HMUKLV 
2015). 

Relevant sind dabei jedoch nur erhebliche Störungen, d.h. Störungen, durch die sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Bewertungsmaßstab ist die jeweilige 
lokale Population.  

Das Gemeinschaftsrecht kennt den Begriff der lokalen Population nicht. Das Gesetz selbst definiert nur den 
Begriff der Population allgemein in § 7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG, wonach die Population eine biologisch oder 
geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat zum Begriff 
der Population ausgeführt: „er umfasst eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von 
Individuen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie derselben Art oder Unterart angehören und 
innerhalb ihres Verbreitungsgebiets in generativen oder vegetativen Vermehrungsbeziehungen stehen“ 
und für den Begriff der „lokalen Population“ auf die Gesetzesbegründung zum BNatSchG 2007 Bezug 
genommen (BVerwG, Urteil vom 9. Juni 2010 „A 44 im Stadtgebiet von Bochum“, Az.: 9 A 20/08 Rdnr. 48).  

Die Gesetzesbegründung zum BNatSchG 2007 stellt speziell zur Definition der lokalen Population auf 
„(Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die in einem für die Lebens(-
raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen“, ab. (BT-Drs. 
16/5100, S. 11).  

Wenn auch hinsichtlich der konkreten Ausdehnung des zu betrachtenden räumlich-funktionalen 
Zusammenhangs in der Gesetzesbegründung nichts Näheres ausgeführt ist, lässt sich aus der 
Wortbedeutung des Begriffs „lokal“ ableiten, dass es sich um die Population handelt, die für den 
Beurteilungsort maßgeblich ist. Auf den regionalen oder landesweiten Bestand, der nicht Bestandteil dieser 
Population ist, kommt es nicht an. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Fortpflanzungserfolg oder die Reproduktionsfähigkeit 
dieser Population nachhaltig vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall 
untersucht und beurteilt werden muss.  
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Durch geeignete Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen kann eine vorhabenbedingte Störung 
unterhalb der tatbestandlichen Erheblichkeitsschwelle gehalten werden. Ob eine Störung 
populationswirksam, also erheblich ist, wird einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der ggf. 
erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen beurteilt. Maßnahmen zur Vermeidung des Störungstatbestandes 
können auch Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen umfassen, die die betroffene lokale Population trotz der 
eintretenden Störungen stabilisieren und dadurch Verschlechterungen ihres Erhaltungszustands 
verhindern (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. August 2009 „A 33 Bielefeld-Steinhagen“, AZ. 9 A 64/07, Rdnr. 90; 
BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 „A 44 Ratingen-Velbert“, AZ.: 9 A 39/07, Rdnr. 86).  

Wenn schon nach überschlägiger Prüfung sicher ausgeschlossen werden kann, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, ist eine konkrete Ermittlung und 
Abgrenzung der "lokalen Population" dieser Art nicht erforderlich. Maßnahmen zur Sicherung des 
Bestandes dürfen bei dieser Prüfung berücksichtigt werden (vgl. Urteil zur BAB A 14 vom 08.01.2014, "A 
14 Colbitz bis Dolle", BVerwG 9 A 4/13, Rdnr. 82). 

Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Schutz von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

 

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).  

Das Verbot betrifft, wie bereits schon vor dem BNatSchG 2007 durch die Rechtsprechung klargestellt, nicht 
den Lebensraum der Arten insgesamt, sondern nur selektiv die bezeichneten Lebensstätten, die durch 
bestimmte Funktionen geprägt sind (BVerwG. Urteil vom 12.03.2008 „Hessisch-Lichtenau II, Az. 9 A 3.06). 
„Geschützt ist danach der als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe dienende Gegenstand, z.B. einzelne Nester 
oder Höhlenbäume, und zwar allein wegen dieser ihm zukommenden Funktion.“ (BVerwG, Urteil vom 12. 
August 2009 „A 33 Bielefeld-Steinhagen“, AZ.: 9 A 64/07, Rdnr.68 mit weiteren Nachweisen).  

Als Fortpflanzungsstätte wurden von der LANA bisher folgende Beispiele genannt: Balzplätze, 
Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, 
Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden (LANA 
2009). Zu dieser weiten Auslegung der LANA für den Begriff „Fortpflanzungsstätte“ bezogen auf 
Paarungsgebiete und Areale, in denen sich die Jungen aufhalten, gab es bisher noch keine gerichtliche 
Entscheidung. In seinen bisherigen Entscheidungen hat das BVerwG eine enge Auslegung zur 
„Fortpflanzungsstätte“ betont (s. oben).  

Die Ruhestätten umfassen alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an 
die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und 
Rastplätze, Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und 
Winterquartiere (LANA 2009).  

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind die konkret betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
artspezifisch zu ermitteln. Soweit dies im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht möglich ist, können auch 
gutachterliche Einschätzungen vorgenommen werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13.3.2008 „A 4 bei 
Jena“, Az.: 9 V R 9/07 Rdnr. 30).  

Der Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätten umfasst im Hinblick auf brutplatztreue Vogelarten nicht nur 
aktuell besetzte, sondern auch regelmäßig benutzte Brutplätze, selbst wenn sie während der winterlichen 
Abwesenheit von Zugvögeln unbenutzt sind (BVerwG, Beschluss vom 13. März 2008 „A 4 bei Jena“, AZ.: 9 
VR 9/07, Rdnr. 29; BVerwG, Urteil vom 21.6.2006 „Ortsumgehung Stralsund“, AZ.: 9 A 28/05, Rdnr.33). 
Dies gilt zumindest dann, wenn nach den Lebensgewohnheiten der Art eine regelmäßig wiederkehrende 
Nutzung der konkreten Strukturen zu erwarten ist (BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 „A 44 Ratingen – 
Velbert“, AZ.: 9 A 39/07 Rdnr. 66). Hierfür bedarf es einer artspezifischen Prognose.  
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Tagesquartiere von Fledermäusen sind im Sinne des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
als Ruhestätten anzusehen, wenn diese nach fachgutachterlicher Einschätzung mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit regelmäßig (d.h. nicht nur sporadisch) genutzt werden.  

Bei Arten, die ihre Lebensstätten jährlich wechseln oder neu anlegen, ist demnach die Zerstörung einer 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften. So wäre es beispielsweise zulässig, bei Vogelarten mit räumlich 
wechselnden Neststandorten das Baufeld außerhalb der Brutzeit frei zu räumen (z. B. bei der 
Wiesenschafstelze). Dies gilt nicht für sog. reviertreue Vogelarten, die zwar ihre Brutplätze, nicht aber ihre 
Brutreviere regelmäßig wechseln (z.B. Kiebitz, Feldsperling, Mittelspecht). Hier kann ein Verstoß dann 
vorliegen, wenn in einem regelmäßig belegten Brutrevier alle für den Nestbau geeigneten Brutplätze 
verloren gehen (Urteil des BVerwG vom 18.03.2009 „A 44 Ratingen – Velbert“, Az.: 9 A 39.07 Rdnr. 75). 
Auch hierfür bedarf es einer artspezifischen Prognose im Einzelfall. 

Potenzielle Lebensstätten, d.h. nicht genutzte, sondern lediglich zur Nutzung geeignete Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten sind grundsätzlich nicht geschützt, da es hierbei am erforderlichen Individuenbezug fehlt 
(BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 „Bad Oeynhausen“, Az.: 9 A 14/07 Rdnr. 100; BVerwG, Beschluss vom 
13.03.2008, Az.: 9 VR 9.07 „A 4 bei Jena“, Rdnr. 30).  

Nahrungshabitate bzw. Jagdreviere fallen grundsätzlich nicht unter den Schutz der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten (BVerwG, Beschluss vom 13.03.2008 „A 4 bei Jena“, Az.: 9 VR 9.07 Rdnr. 30 bzw. BVerwG, 
Beschluss vom 08.03.2007„revisibeles Recht; Straßenplanung“, Az.: 9 B 19.06, Rdnr. 8).  

Wanderkorridore, z.B. von Amphibien (BVerwG, Beschluss vom 08.03.2007 „revisibeles Recht; 
Straßenplanung“, Az.: 9 B 19.06, NuR 2007, 269) zählen ebenfalls nicht zu den geschützten 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.  

Allerdings sind derartige Wanderkorridore oder auch Jagd- bzw. Nahrungshabitate im Rahmen der 
Eingriffsregelung oder auch ggf. bei der Prüfung des Störungstatbestandes zu berücksichtigen.  

„Beschädigung“ kann als materielle (physische, körperliche) Verschlechterung einer Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte definiert werden (vgl. EU-Kommission 2007b, Kap. ll.3.4.c, Nr. 66 unter Verweis auf die 
englische Originalfassung, die von „physical degradation“ spricht). „Eine solche Beschädigung kann zur 
graduellen Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte führen. Die Beschädigung muss 
somit nicht unmittelbar zum Verlust der Funktionalität einer Stätte führen, sondern wird sie qualitativ oder 
quantitativ beeinträchtigen und auf diese Weise nach einiger Zeit zu ihrem vollständigen Verlust führen“  

Allerdings reicht die körperliche Verletzung aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht alleine nicht aus, da es 
letztlich auf den Schutz der Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ankommt (EU-Kommission 
2007b, Kap. ll.3.4.c, Nr. 69/70). Daher betont der Leitfaden, dass die materielle Verschlechterung (physical 
degradation) mit einer Funktionseinbuße bzw. einem Funktionsverlust zusammenhängen muss.  

Diese kann beispielsweise durch ein (wiederholtes) Verfüllen von Teilen der Laichgewässer des 
Kammmolches erfolgen oder aber auch in Form einer graduellen Beeinträchtigung von dessen Funktion als 
Fortpflanzungsstätte (insgesamt) durch nährstoffreiche Einträge in ein Gewässer mit der Folge eines 
allmählichen (schleichenden) Bestandsrückgangs der Krebsschere (Stratiotes aloides), die der Grünen 
Mosaikjungfer (Aeshna viridis) zur Eiablage dient (EU-Kommission 2007b, Kap. ll.3.4.c, Nr. 71). 

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum deutschen Artenschutzrecht wurde die Frage, ob der 
Beschädigungs- bzw. Zerstörungstatbestand des § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG auch bei einem 
Funktionsverlust ohne materielle Beschädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (mittelbare 
Funktionsbeeinträchtigung z.B. durch Straßenlärm oder den Verlust essentieller Nahrungshabitate oder 
Wanderkorridore) erfüllt sein kann, bislang nicht ausdrücklich entschieden (BVerwG, Urteil vom 12. August 
2009 „A 33 Bielefeld-Steinhagen“, AZ.: 9 A 64/07, Rdnr. 72; BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 „A 44 
Ratingen - Velbert“, AZ.: 9 A 39/07, Rdnr. 77; STOROST 2010, 737 (742)).  

Bis zu einer endgültigen Entscheidung durch das Bundesverwaltungsgericht empfiehlt es sich, solche Fälle 
der mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die zum vollständigen 
Funktionsverlust führen, unter den Beschädigungs- bzw. Zerstörungstatbestand (Nr.3) zu fassen. Dazu 
kann z. B. eine 100%ige Verschlechterung der Habitateignung von Brutplätzen durch Lärm- oder 
Kulisseneinwirkung von Straßen (Garniel & Mierwald 2010) zählen. Bei einer mittelbaren 
Funktionsbeeinträchtigung ist zusätzlich der Störungstatbestand zu prüfen. 
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Beschädigungen oder Zerstörungen, die aus natürlichen Ursachen resultieren, auf unvorhersehbare 
Ereignisse zurückzuführen sind oder sich infolge der natürlichen Sukzession nach Einstellung einer 
bestimmten Form der Landnutzung durch den Menschen oder der Aufgabe von Gebäuden ergeben, sind 
nicht durch das Verbot des § 44 Abs.1 BNatSchG erfasst (vgl. EU-Kommission 2007b, S. 51). 

Aufgrund der Legalausnahme des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot der 
Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dann nicht vor, wenn trotz Beschädigung, 
Zerstörung oder Entnahme einer geschützten Fortpflanzungs- oder Ruhestätte deren ökologische Funktion 
– ggf. durch Festsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen bzw. sog. CEF-Maßnahmen - im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. „An der ökologischen Gesamtsituation des von dem 
Vorhaben betroffenen Bereichs darf im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
keine Verschlechterung einsetzen“ (BT-Drs. 16/5100, S. 12). Der geforderte räumliche Zusammenhang 
kann nicht pauschal definiert werden, sondern hängt artspezifisch von der Mobilität der betroffenen Arten 
ab und ist im Einzelfall fachgutachterlich zu bestimmen. 

 
 

3 Vorgehensweise  

3.1 Abschichtung 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden die relevanten Artengruppen auf die 
Vögel und Reptilien beschlossen, sowie auf Fledermäuse und Haselmäuse nach 
Quartierstrukturen. Aufgrund der umliegenden Gewässer wurde zudem auf Amphibien während 
der Begehungen geachtet. Eine Betroffenheit aller anderen Arten kann aufgrund der 
Abschichtungskriterien (Verbreitung, Lebensraumanalyse, Wirkungsunempfindlichkeit) mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

3.2 Untersuchungsumfang und Begehungsdaten 

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden anhand der Ergebnisse von folgenden 
Geländebegehungen durchgeführt: 
 
Baumhöhlenkartierung und Horstkartierung: 17.03.2022. 
 
Brutvögel: Sieben Begehungen: Zwei Begehungen nachts (Eulen, Rebhuhn) am 17.03. und 
29.03.2022. Fünf Begehungen morgens am 08.04., 29.04., 11.05., 30.05. und 16.06.2022. 
Ergänzend wurde - aufgrund von Meldungen des LBV - eine zusätzliche Begehung am 
11.07.2022 bezüglich Feldlerche und Kiebitz durchgeführt, um eventuelle Nachbruten zu 
dokumentieren. Die Vogelkartierung erfolgte nach Südbeck et al. (2005). 

 
Fledermäuse: Ausflugsbeobachtungen und Aufstellen stationärer Geräte am: 26.05. und vom 
22.-26.06.2022. Ausflugbeobachtungen und Detektoraufnahmen mit dem Batlogger M, 
Installation zweier Batlogger A+ über eine Woche. 
 
Zauneidechse: Fünf Begehungen der relevanten Habitatstrukturen einschl. Ausbringung 
künstlicher Verstecke (Attraktoren) am 08.04., 29.04., 11.05., 30.05. und 29.07.2022. 

 
Haselmaus: Vier Begehungen am 29.03., 22.06., 29.07. und 23.10.2022. Die Erfassung wurde 
über Nest- und Schlafröhren, sog. Tubes, durchgeführt. 
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4 Darstellung der in Betracht kommenden Wirkungen 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Durch die Inanspruchnahme der Fläche und der Betroffenheit von Offenlandbiotoptypen ist der 
Verlust von Lebensräumen, also auch von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, grundsätzlich nicht 
auszuschließen.  

Baubedingt sind Lärm-, Staub- und Schadstoffimmissionen zu erwarten. Ferner sind Wirkungen 
durch Erschütterungen, Licht, Menschen- und Verkehrsbewegungen möglich. Aufgrund der 
Vorbelastung durch die nahen Verkehrswege, dem bestehenden, landwirtschaftlichen Betrieb im 
direkten Umfeld und den geringen zusätzlichen Wirkungen des Vorhabens können erhebliche 
Wirkungen durch die nur temporär auftretenden Immissionswirkungen, Erschütterungen sowie 
den Menschen- und Verkehrsbewegungen ausgeschlossen werden. Diese Wirkungen werden 
daher nicht weiter geprüft. 

4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Es entstehen neue bauliche Anlagen. Grundsätzlich sind Kollisionsrisiken, Zerschneidungseffekte 
und Barrierewirkungen nicht auszuschließen. 

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Es finden Veränderungen des Betriebes von einer landwirtschaftlichen Nutzung hin zu einer 
Mischnutzung aus extensiver Landnutzung und Energiegewinnung statt. Relevante Wirkungen, 
wie Störungen durch Lärm, Menschen- und Verkehrsbewegungen können aber mit Blick auf die 
Vorbelastung durch die bereits vorhandenen Verkehrsflächen im direkten Umfeld sowie der nur 
sehr geringe Zusatzbelastung durch den Solarparkbetrieb ausgeschlossen werden. Diese 
Wirkungen werden daher nicht weiter geprüft.  

 
 

5 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende Maßnahmen vorzusehen: 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen müssen 
einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der Überschwemmungsbereich der 
Glonn ist freizuhalten.  
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V2: Baufeldberäumung 
Freiräumen des Baufelds zwischen dem 1.9. und Ende Februar. Bei einer Freiräumung des 
Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind ggf. im Vorgriff Vergrämungsmaßnahmen 
für Vögel einzuleiten und die Flächen regelmäßig auf das Vorhandensein von Vögeln zu 
kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere Vorgehen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei festgestellten Vogelbruten ist je nach Lage des 
Nestes der Beginn der Arbeiten anzupassen, der Brutplatz auszusparen oder der geplante 
Arbeitsbereich zu modifizieren. 
 
V3: Bauzeit 
Störungsintensive Arbeiten am Waldrand sind bevorzugt zwischen Anfang Oktober und Mitte 
November durchzuführen, dieses Zeitfenster ist für alle Arten unkritisch. Auf direkte 
Beleuchtung in den Wald ist zu verzichten. Bei störungsintensiven Arbeiten außerhalb dieses 
Zeitraumes ist zu prüfen, ob sensible Artvorkommen (Greifvogelhorste, Quartiere von 
Fledermäusen) während den jeweiligen sensiblen Zeiten betroffen sein könnten. Bei 
entsprechenden Tiernachweisen sind ggf. weitere Vermeidungsmaßnahmen in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG 

Zur Erhaltung der ökologischen Funktionalität sind keine Maßnahmen notwendig. 

5.3 Freiwillige ergänzende Maßnahmen 

Aufgrund der Lage am Rand eines naturschutzfachlich hochwertigen Gebietes wird zusätzlich 
folgende Maßnahme für Offenlandarten (insb. Kiebitz) durchgeführt: 
 
A1 - Flächengröße ca. 9,3 ha: 
Entwicklungsziel: Brachestreifen oder -fläche für Offenlandarten. 
Die derzeit noch landwirtschaftlich bewirtschaftete Teilfläche im Norden des Grundstückes Flur 
Nr. 1691 ist mit einer Kombination aus Brache, schütterem Sommergetreide und Blühstreifen 
anzulegen und alle zwei Jahre außerhalb der Brutzeit umzubrechen. Das Einsaat-Konzept ist im 
Detail vorab den Fachbehörden vorzulegen und abzustimmen. 
 
Außerdem ist dort die Anlage von drei Senken mit 10m Länge, 5m Breite und bis zu 30cm Tiefe 
vorzusehen.  
Die Senken sind in die oben genannten Einsaatflächen zu integrieren und werden oberflächlich 
verdichtet damit dort das Wasser länger stehen bleibt. Die Senken sollen das Brutplatzangebot 
und das Nahrungshabitat für den Kiebitz verbessern. Ggf. ist für die Zugänglichkeit mit Kiebitz-
Jungen ein angepasstes Mahdregim mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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6 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

6.1.1 Pflanzenarten 

Es wurden keine artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten (Bromus grossus) festgestellt. 
Eine weitere Prüfung entfällt damit. 

6.1.2 Baumhöhlenkartierung  

Am 17.03.2022 wurden Baumhöhlen im Untersuchungsgebiet kartiert. Es wurden geeignete 
Bäume mit Baumhöhlen ab einem Umfang von bereits 20 cm aufgenommen, da z.B. Langohren 
nachweislich auch solche „dünnen“ Bäume, mit Baumhöhlen in teilweise 1,60 m Höhe, nutzen. 
Es fanden sich einige Totholzbäume mit Spechthöhlen und Astabbrüchen. Auch an lebenden 
Bäumen, wie Rot- und Hainbuchen, sowie in Stileichen und Eschen konnten Quartierstrukturen in 
Form von Baumhöhlungen und abgeplatzten Rindenstrukturen verzeichnet werden.  
Aufgrund der Ergebnisse der Baumhöhlen-Untersuchungen wurden Fledermauserhebungen 
durchgeführt (s. folgender Abschnitt). Horste konnten während der Begehungen keine festgestellt 
werden. 

6.1.3 Säugetiere 

Fledermäuse 
Es sind im Geltungsbereich des B-Planes keine Strukturen vorhanden, die als Quartiere für 
Fledermäuse dienen können. Das Gebiet ist aber Nahrungshabitat für Fledermäuse, die ihr 
Quartier in der Umgebung haben. In dem Waldgebiet und innerhalb der gewässerbegleitenden 
Gehölze befinden sich einige Baumhöhlen, die von Fledermäusen zumindest als Tagesquartier 
genutzt werden. Zudem gibt es einen Quartierverdacht an den umliegenden Hofgebäuden. 
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Abb. 3. Baumhöhlenstandorte 
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4 und 5 

 

6 und 7 

 

Abb. 4: Beispielhafte Fotodokumentation Baumhöhlen 

 
Es wurde eine unterdurchschnittlich diverse Artenvielfalt mit Zwergfledermaus, 
Wasserfledermaus und Rauh- oder Weißrandfledermaus festgestellt, Ferner konnten einige 
Aufnahmen nur dem Brandtfledermauskomplex (Myotis brandtii/mystacinus) zugeordnet werden 
(s. Tab.1). Die bevorzugten Flugrouten der Fledermäuse sind in der folgenden Abbildung 
ersichtlich. Während der zwei Begehungen wurden unterdurchschnittlich viele Aufnahmen notiert.  
Tab. 1: Liste der vorkommenden Fledermausarten- RL BY/D = Rote Liste Bayern/Deutschland: 2= stark 
gefährdet; 3 = gefährdet; V = Art der Vorwarnliste; D: Datenlage ungenügend, G = Gefahrdung 
anzunehmen. EZK: Erhaltungszustand: g = günstig, u = ungünstig-unzureichend.  

 
Arten  Gefährdung  

Deutscher Name Wiss. Name RL BY RL D EZK 

Rauhhautfledermaus Pipistellus nathusii   g 
Weißrandfledermaus Pipistellus kuhlii   g 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii   g 
Kleine Bartfledermaus  Myotis mystacinus   V u 
Brandt-Fledermaus Myotis brandtii 2 V u 
Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus    g 

 
 

http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/108814
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/108814
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/108486
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/108486
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Abb. 5: Fledermausnachweise 

Prognose und Bewertung bezüglich der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG  

 

Alle Fledermäuse laut Tabelle 1. (Es wird nur ein Formular für allen Arten 

ausgefüllt, da die Wirkungen für alle Arten gleich sind) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland:    Bayern:      Arten im Wirkraum:      
nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend   ungünstig – schlecht 

Der Erhaltungszustand ist der Tabelle zu entnehmen.   

Lokale Population: 

Aussagen zu den lokalen Populationen sind nicht möglich. Es wird aber davon 
ausgegangen, dass der Erhaltungszustand auf der Ebene von Bayern auf die lokalen 
Vorkommen übertragen werden kann.  
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Alle Fledermäuse laut Tabelle 1. (Es wird nur ein Formular für allen Arten 

ausgefüllt, da die Wirkungen für alle Arten gleich sind) 

 

 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit: s. 
Tabelle. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 
 
 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

Eine direkte Zerstörung von tradierten Ruhestätten ist auszuschließen, da keine 
Quartiere auf der Vorhabensfläche vorhanden sind. Eine indirekte Betroffenheit kann 
durch folgende Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V3: Bauzeit 
Störungsintensive Arbeiten am Waldrand sind bevorzugt zwischen Anfang Oktober 
und Mitte November durchzuführen, dieses Zeitfenster ist für alle Arten unkritisch. Auf 
direkte Beleuchtung in den Wald ist zu verzichten. Bei störungsintensiven Arbeiten 
außerhalb dieses Zeitraumes ist zu prüfen, ob sensible Artvorkommen 
(Greifvogelhorste, Quartiere von Fledermäusen) während den jeweiligen sensiblen 
Zeiten betroffen sein könnten. Bei entsprechenden Tiernachweisen sind ggf. weitere 
Vermeidungsmaßnahmen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
 

 CEF- Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja
  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
BNatSchG 

Eine erhebliche Störung ist populationsbezogen und vorhabensbedingt auszuschließen. 
Eine durch Störungen verursachte indirekte Zerstörung von einzelnen Lebensstätten 
oder Tötungen von einzelnen Tieren sind bei den entsprechenden Abschnitten 
berücksichtigt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 nein 
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Alle Fledermäuse laut Tabelle 1. (Es wird nur ein Formular für allen Arten 

ausgefüllt, da die Wirkungen für alle Arten gleich sind) 

 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 
Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Eine Tötung von Fledermäusen als Folge einer Zerstörung von tradierten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist auszuschließen, da keine tradierten Quartiere 
betroffen sind. Eine indirekte Tötung wird durch die im Folgenden formulierten 
Vermeidungsmaßnahmen verhindert.  

Alle anderen Wirkungen des Vorhabens fangen, verletzen oder töten nicht.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V3: Bauzeit 
Störungsintensive Arbeiten am Waldrand sind bevorzugt zwischen Anfang Oktober 
und Mitte November durchzuführen, dieses Zeitfenster ist für alle Arten unkritisch. Auf 
direkte Beleuchtung in den Wald ist zu verzichten. Bei störungsintensiven Arbeiten 
außerhalb dieses Zeitraumes ist zu prüfen, ob sensible Artvorkommen 
(Greifvogelhorste, Quartiere von Fledermäusen) während den jeweiligen sensiblen 
Zeiten betroffen sein könnten. Bei entsprechenden Tiernachweisen sind ggf. weitere 
Vermeidungsmaßnahmen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

  

 
Haselmaus: 
Haselmäuse wurden nicht nachgewiesen. Eine weitere Prüfung der Art entfällt damit.  
 
Weitere Säugetiere:  
Der Biber kommt an der Glonn vor. Das Gewässer und dessen Umfeld ist nicht betroffen. Daher 
sind auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten beeinträchtigt. Eine Betroffenheit im 
artenschutzrechtlichen Sinne kann für die unempfindliche und anpassungsfähige Art 
ausgeschlossen werden. Eine weitere Prüfung entfällt damit.  
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6.1.4 Reptilien 

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Reptilienarten wurde nicht festgestellt. Eine 
weitere Prüfung der Artengruppe entfällt damit.  
 

6.1.5 Amphibien 

Es wurden lediglich Individuen der Erdkröte und des Grasfrosches im Gewässer im östlichen Teil 
des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Die zwei Arten sind artenschutzrechtlich nicht 
relevant. Eine weitere Prüfung der Arten entfällt damit.  

6.1.6 Weitere Arten 

Vorkommen bzw. eine Betroffenheit von weiteren artenschutzrechtlich relevanten Arten (Libellen, 
Käfer, Schmetterlinge) wurden nicht festgestellt. Eine weitere Prüfung der Artengruppen entfällt 
damit.  

6.2 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Artikel 1 der 
Vogelschutzrichtlinie 

Es wurden die in Tab. 2 und Abb. 7 dargestellten Brutvogelarten festgestellt. Auf der 
Vorhabensfläche selbst wurde ein Paar der Feldlerche nachgewiesen. Ferner ist die Schafstelze 
auf der Vorhabensfläche mit zwei Brutpaaren vertreten. Zudem kommt noch die Wachtel im 
Bereich der Modulflächen vor.  
  
Bei den gehölzbrütenden Arten überwiegen häufige und ungefährdete Waldarten. Mit 
Feldsperling, Goldammer und Stieglitz sind drei Arten der Vorwarnliste festgestellt worden. 
Bemerkenswert ist zudem das Vorkommen der Waldohreule im weiteren Umfeld.  
 
Als Nahrungsgäste und Durchzügler sind Gartenbaumläufer, Gelbspötter, Graugans, Graureiher, 
Kuckuck, Mehlschwalbe, Pirol, Rabenkrähe, Rohrammer, Rostgans und Wacholderdrossel 
beobachtet worden.  
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Abb.6: Brutvögel 
 

Tab. 2: Brutvögel des Untersuchungsgebiet: RL BY/D = Rote Liste Bayern/Deutschland: 1 = vom 
Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, I = gefährdete 
wandernde Art, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten mangelhaft; Schutz: b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt; VSR: Vogelschutzrichtlinie: A I = Anhang I. 
Gehölzbrüter: grün hinterlegt 
Sumpf- und Wasservögel, Röhrichtarten: hellblau hinterlegt    
Gebäudebrüter: grau hinterlegt   
Offenlandarten: gelb hinterlegt     

 

Arten  Abkü

rz. 

Abb. 

Gefährdung Schutz  

Dt. Name Wiss. Name RL 

BY 

RL D BNat 

SchG 

VSR Nistplatz-

treue 

Amsel Turdus merula A   b  2 

Bachstelze Motacilla alba Ba   b  1 

Blässhuhn Fulica atra Bh   b  1(-2) 

Blaumeise Parus caeruleus Bm   b  3 

Buchfink Fringilla coelebs B   b  2 

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg V  b  1 bis 2 

Feldschwirl Locustella naevia Fs V  b  0 bis 2 

Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 b  2 

Feldsperling Passer montana Fe V V b  0-2 

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg   b  1-2 
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Arten  Abkü

rz. 

Abb. 

Gefährdung Schutz  

Dt. Name Wiss. Name RL 

BY 

RL D BNat 

SchG 

VSR Nistplatz-

treue 

Goldammer Emberiza citrinella G V V b  2 

Grünfink Chloris chloris Gf   b  1-2 

Grünspecht Picus viridis Gü   b, s  2 (bis 4) 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr   b  1-2 

Haussperling Passer domesticus H V V b  2 

Jagdfasan Phasianus colchicus Jf   b  - 

Kohlmeise Parus major K   b  2 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg   b  2 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs V V b  3 

Rebhuhn Perdix perdix Re 2 2 b  1-2 

Singdrossel Turdus philomelos Sd   b  1 bis 2 

Stieglitz Carduelis carduelis Sti V  b  2 

Stockente Anas platyrhynchos Sto   b  2-3 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris Su   b  1(bis2) 

Wachtel Coturnix coturnix Wa 3 V b  0 bis 1 

Waldohreule Asio otus Wo   b, s  1-2 

Schafstelze Motacilla flava St V  b  1-2 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus Wg   b  1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z   b  1 bis 2 

Zilpzalp Phylloscopus collybita  Zi   b  2 

Prognose und Bewertung bezüglich der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG  

Entsprechend der Untersuchungsergebnisse sind die Gehölzbrüter am Waldrand und die Sumpf- 
und Wasservögel in den angrenzenden Flächen potentiell indirekt durch Störungen zur Bauzeit 
betroffen.  
Direkt betroffen sind Feldlerche, Schafstelze und Wachtel, die auf der Fläche brüten.  
 
Für die Gebäudebrüter ist eine Betroffenheit auszuschließen. Deren Vorkommen ist zu weit vom 
Vorhaben entfernt, bzw. zu den Bauflächen ist ein ausreichender Puffer vorhanden (s. Abb. 
oben).  
Ebenfalls nicht betroffen ist der Kiebitz, der unregelmäßig im weiteren Umfeld brütet (Vgl. Schuler 
2021a, SaP Energiepark Weichs). Eine Betroffenheit für diese Art ist aufgrund der noch vielen 
freien Brutflächen auszuschließen. Außerdem weist der Kiebitz kein Meideverhalten auf (LfU 
2022, Kartierung der Brutvögel und Nahrungsgäste der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Schornhof im Donaumoos). Das gleiche gilt für das Rebhuhn.  
 
Die Prognose und Bewertungen bezüglich der Verbotstatbestände beschränkten sich daher auf 
die Gehölzbrüter bzw. Sumpf- und Wasservögel sowie die Offenlandarten Feldlerche, 
Schafstelze und Wachtel.  
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Artname: Brutvögel Umfeld (Gehölzbrüter, Sumpf- und Wasservögel s. 
Tab. 2)   

1. Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland:    Bayern:     

Arten im UG:  nachgewiesen   potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

 
Die Rote Liste Einstufungen und die Erhaltungszustände sind der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Lokale Population: 

Eine Bewertung der lokalen Populationen ist aufgrund der geringen Untersuchungsfläche 
nicht möglich. Es wird aber davon ausgegegangen, dass die in Tabelle 2 genannten 
Erhaltungszustände (biogeografische Region) auf die lokale Populationen übertragbar sind. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit: 
s. Tabelle. 

 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 
 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Im Zuge der Erschließung sind keine Gehölzentfernungen notwendig. Allerdings wurden 
bei der Bestandsaufnahme 2022 im angrenzenden Gehölz- bzw. Waldrandbereich 
verschiedene Nachweise von Vogelarten festgestellt. Diese indirekte potentielle 
Betroffenheit kann durch folgende Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden.  

   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V2: Baufeldberäumung 
Freiräumen des Baufelds zwischen dem 1.9. und Ende Februar. Bei einer Freiräumung 
des Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind ggf. im Vorgriff 
Vergrämungsmaßnahmen für Vögel einzuleiten und die Flächen regelmäßig auf das 
Vorhandensein von Vögeln zu kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere 
Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei festgestellten 
Vogelbruten ist je nach Lage des Nestes der Beginn der Arbeiten anzupassen, der 
Brutplatz auszusparen oder der geplante Arbeitsbereich zu modifizieren. 
 
V3: Bauzeit 
Störungsintensive Arbeiten am Waldrand sind bevorzugt zwischen Anfang Oktober und 
Mitte November durchzuführen, dieses Zeitfenster ist für alle Arten unkritisch. Auf direkte 
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Artname: Brutvögel Umfeld (Gehölzbrüter, Sumpf- und Wasservögel s. 
Tab. 2)   

Beleuchtung in den Wald ist zu verzichten. Bei störungsintensiven Arbeiten außerhalb 
dieses Zeitraumes ist zu prüfen, ob sensible Artvorkommen (Greifvogelhorste, Quartiere 
von Fledermäusen) während den jeweiligen sensiblen Zeiten betroffen sein könnten. Bei 
entsprechenden Tiernachweisen sind ggf. weitere Vermeidungsmaßnahmen in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

   CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 nein 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
BNatSchG 

Eine erhebliche Störung ist Populationsbezogen und aufgrund der geringen Wirkung des 
Vorhabens auf eine Vogelpopulation auszuschließen. Potentielle bauzeitliche Störungen 
einzelner Nester sind oben beim Punkt Schädigungsverbot - indirekte Wirkung bzw. unten 
Tötungsverbot - indirekte Tötung abgearbeitet. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 
Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Eine direkte Tötung von Gehölzbrütern als Folge einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ist auszuschließen, da keine Gehölze direkt betroffen sind.  

Eine Tötung durch Kollisionen mit den Modulen ist auszuschließen, da die Tiere sich an die 
PV-Anlagen anpassen (vgl. Neuling 2011). Maßnahmen zur Verhinderung von Kollisionen 
sind danach nicht notwendig.  

Auch für alle weiteren Brutvögel des Umfeldes, für die Nahrungsgäste sowie potentielle 
vorkommende Zug- und Rastvögel sind Tötungen auszuschließen. Neuling (2011) gibt 
zwar für Wasservögel bzw. Wasserlebensräume bewohnende Arten gezielte 
Landeversuche an, konnte aber keine Kollisionsopfer feststellen. Als Fazit gibt der Autor 
dann „keine Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung erforderlich“ an. 

Bezüglich empfindlicher Vogelarten des Umfeldes (u.a. Greifvögel) wurden die 
Vermeidungsmaßnamen vorgegeben. Damit ist sichergestellt, dass Bruten nicht gestört 
werden und eine indirekte Tötung, z.B. durch Aufgabe eines Horstes mit Eiern, nicht 
stattfindet.  

Alle weiteren Wirkungen sind nicht in der Lage, Vögel oder ihre Entwicklungsformen zu 
töten oder zu zerstören. 
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Artname: Brutvögel Umfeld (Gehölzbrüter, Sumpf- und Wasservögel s. 
Tab. 2)   

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V2: Baufeldberäumung 
Freiräumen des Baufelds zwischen dem 1.9. und Ende Februar. Bei einer Freiräumung 
des Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind ggf. im Vorgriff 
Vergrämungsmaßnahmen für Vögel einzuleiten und die Flächen regelmäßig auf das 
Vorhandensein von Vögeln zu kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere 
Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei festgestellten 
Vogelbruten ist je nach Lage des Nestes der Beginn der Arbeiten anzupassen, der 
Brutplatz auszusparen oder der geplante Arbeitsbereich zu modifizieren. 
 
V3: Bauzeit 
Störungsintensive Arbeiten am Waldrand sind bevorzugt zwischen Anfang Oktober und 
Mitte November durchzuführen, dieses Zeitfenster ist für alle Arten unkritisch. Auf direkte 
Beleuchtung in den Wald ist zu verzichten. Bei störungsintensiven Arbeiten außerhalb 
dieses Zeitraumes ist zu prüfen, ob sensible Artvorkommen (Greifvogelhorste, Quartiere 
von Fledermäusen) während den jeweiligen sensiblen Zeiten betroffen sein könnten. Bei 
entsprechenden Tiernachweisen sind ggf. weitere Vermeidungsmaßnahmen in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

1. Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland:    Bayern:     

Arten im UG:  nachgewiesen potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

 

Lokale Population: 

Eine Bewertung der lokalen Populationen ist aufgrund der geringen Untersuchungsfläche 
nicht möglich. Es wird aber davon ausgegegangen, dass der oben genannte 
Erhaltungszustand (biogeografische Region) auf die lokale Populationen übertragbar sind. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet 
mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 
 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Unter Berücksichtigung der Kartierungen der letzten Jahre (Mitteilung der unteren 
Naturschutzbehörde und Erhebungen 2021) wird von zwei Feldlerchen-Brutpaaren 
ausgegangen, auch wenn dieses Jahr nur ein Brutpaar festgestellt wurde.   

Es werden keine Fortpflanzung- und Ruhestätten direkt zerstört, da die Feldlerche bei 
Baubeginn im Winterquartier ist bzw. vergrämt wird (s. Vermeidungsmaßnahme). Ferner 
baut die Art jedes Jahr ein neues Nest und ist auch nicht nesttreu (vgl. BMU (2011)). Das 
heißt, es werden unterschiedliche Brutplätze innerhalb eines Gewanns genutzt. Hier kann 
ein Verstoß dann vorliegen, wenn in einem regelmäßig belegten Gewann alle für den 
Nestbau geeigneten Brutplätze verloren gehen (Urteil des BVerwG vom 18.03.2009 „A 44 
Ratingen – Velbert“, Az.: 9 A 39.07 Rdnr. 75). Dies wird im Folgenden geprüft. 

Aktuelle Ergebnisse von einer PV-Anlage bei Nellingen (Alb-Donau-Kreis) (Schuler 2021) 
belegen, dass auf PV-Anlagen festgestellte Feldlerchen ins direkte Umfeld ausweichen. 
Bei der Monitoring-Kartierung wurde festgestellt, dass zwei betroffene Brutpaare im Zuge 
der Vergrämung ihren Brutplatz ins Umfeld verlagerten (s. folgende Abb.). 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

 
Abb. 7: Ergebnisse Feldlerchen-Monitoring Nellingen 

Bei Monitoring-Untersuchung im zweiten Jahr bestätigte sich, dass die Brutpaare ihre 
Neststandorte auf die Flächen außerhalb der PV Anlage verlagert haben, der Bereich der 
PV Anlage aber noch Teil des Reviers ist. So wurden Feldlerchen z.B. auf den Freiflächen 
innerhalb des PV-Geländes (innerhalb Zaun) nahrungssuchend angetroffen und auch 
singend über der PV-Anlage festgestellt. 

Das verbesserte Nahrungsangebot durch die Grünland- und Saumflächen innerhalb der 
PV-Anlage führt offenbar sogar dazu, dass die Brutdichte im Umfeld im Verhältnis zur 
Bestandssituation vor dem Bau der PV-Anlage zugenommen hat.  

Indirekt werden die obigen Aussagen durch die Ergebnisse von LfU (2022) bestätigt. Die 
Brutnachweise der Feldlerche sind sehr nahe an der PV-Anlage festgestellt worden. 
Leider ist zum Vergleich die Population der Fläche vor dem Bau der Module nicht 
dargestellt. Es ist aber erkennbar, dass die Feldlerchenbrutplätze sehr dicht an die PV-
Anlage heranreichen und die Feldlerche die Fläche über den Modulen nutzt. Ein Paar 
brütete möglicherweise sogar im Solarpark, allerdings waren dort noch nicht alle Module 
montiert (s. folgende Abb.).  
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

 
Abb. 8: Ergebnisse Feldlerchen-Kartierung PV-Schornhof (LfU 2022) 

Ähnliches gilt für Schafstelze und Wachtel, beide Arten kommen an Rand bzw. in den 
offenen Bereichen von PV-Anlagen vor. 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

  
Abb. 9: Ergebnisse Kartierung Schafstelze und Wachtel PV-Schornhof (LfU 2022) 

 

Als Ausweichbrutplätze stehen folgende Flächen zur Verfügung (s. folgende Abb.). Zudem 
ist zu beachten, dass zur Glonn hin eine großer Bereich nicht mit Modulen belegt wird.  

 
Abb. 10: Ausweichflächenbzw. nicht belegte Modulflächen für Feldlerche, Wachtel, Schafstelze 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

Eine aktuelle Monitoring-Studie aus Bundorf (Büro für ökologische Studien Schlumprecht 
GmbH 2023) in Nordbayern belegt zudem den Nachwies zahlreicher 
Feldlerchenvorkommen in Solarpark bzw. entlang eines Wildtierkorridors zwischen den 
Bauabschnitten (s. folgende Abb.).  

 
Abb. 11: Ergebnisse Feldlerchenvorkommen Solarpark Bundorf 

 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ist daher mit hinreichender 
Sicherheit gegeben.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V2: Baufeldberäumung 
Freiräumen des Baufelds zwischen dem 1.9. und Ende Februar. Bei einer Freiräumung 
des Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind ggf. im Vorgriff 
Vergrämungsmaßnahmen für Vögel einzuleiten und die Flächen regelmäßig auf das 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

Vorhandensein von Vögeln zu kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere 
Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei festgestellten 
Vogelbruten ist je nach Lage des Nestes der Beginn der Arbeiten anzupassen, der 
Brutplatz auszusparen oder der geplante Arbeitsbereich zu modifizieren. 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
Nein 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 
BNatSchG 

Eine erhebliche Störung ist Populationsbezogen und aufgrund der geringen Wirkung des 
Vorhabens auf die Feldlerche auszuschließen. Eine indirekte Wirkung auf Brutpaare im 
Umfeld ist auszuschließen, da das einzige festgestellt Revier im Umfeld weit außerhalb 
der Kulissenwirkung liegt.   

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 
Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Eine direkte Tötung von Vögeln als Folge einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten ist nicht auszuschließen, kann aber durch die folgenden 
Vermeidungsmaßnahmen. Indirekte Wirkungen sind nicht vorhanden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 
V1: Schutz Waldrand, gewässerbegleitende Gehölze, Überschwemmungsbereich 
Abstand der PV-Anlage einschließlich des Zaunes zum Waldrand und den 
gewässerbegleitenden Gehölzen mind. 10 m (Schirmbereich Bäume). Lagerflächen 
müssen einen Abstand von 10 m zum Gehölzbestand aufweisen. Der 
Überschwemmungsbereich der Glonn ist freizuhalten.  
 
V2: Baufeldberäumung 
Freiräumen des Baufelds zwischen dem 1.9. und Ende Februar. Bei einer Freiräumung 
des Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind ggf. im Vorgriff 
Vergrämungsmaßnahmen für Vögel einzuleiten und die Flächen regelmäßig auf das 
Vorhandensein von Vögeln zu kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere 
Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei festgestellten 
Vogelbruten ist je nach Lage des Nestes der Beginn der Arbeiten anzupassen, der 
Brutplatz auszusparen oder der geplante Arbeitsbereich zu modifizieren. 
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Artnamen Offenlandarten Feldlerche, Schafstelze, Wachtel 

 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 
 
 

7 Fazit 

Nach eingehender Prüfung sind die Verbotstatbestände unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
zur Vermeidung nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt. Eine Befreiung nach § 67 BNatSchG ist nicht 
erforderlich. 
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9 Anhang 

 
Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur  

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP) 
 

(Fassung mit Stand 08/2018) 

Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Artenlisten 
auf Landkreisebene; ausgenommen den untersuchten Tierarten bzw. Tiergruppen (s. Ausführungen zur 
Abschichtung (Kapitel 3).   

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, 

Vermehrungsgäste und Irrgäste 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 

 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 

 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  

 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

 
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifiziert und 
können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden.  
Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 
X  = ja 
0  = nein 
 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht 
sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art 
in Bayern nicht unwahrscheinlich 
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X  = ja 
0  = nein 

  
 

Weitere Abkürzungen: 

RLB: Rote Liste Bayern:  
 
Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere werden gem. LfU 2021 einem einheitlichen System von 
Gefährdungskategorien zugeordnet (siehe folgende Übersicht).1 
 

 
 
Die in Bayern gefährdeten Gefäßpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet2: 

 

RLD: Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN3:  

                                            
1 LfU 2016: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen.  
2  LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns. 
3  Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009 
 (https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf). 

https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000002?SID=1230048880&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:'lfu_nat_00340',BILDxCLASS:'Artikel',BILDxTYPE:'PDF')
https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_pflanzen/doc/allgemein/grundlagen_bilanzen.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf
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Bei der Angabe des jeweiligen Gefährdungsstatus einer Art ist jeweils auf die aktuellen Ausgaben der 
entsprechenden Roten Listen Bezug zu nehmen. Diese sind auf den Webseiten des Bundesamts für Naturschutz 
und des Bay. Landesamts für Umwelt veröffentlicht. 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

9.1 A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Säugetiere ohne Fledermäuse    

      Libellen     

x x 0    Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  V  x 

      Lurche     

x x 0    
Gelbbauchunke Bombina variegata 

2 2 x 

x x 0    Wechselkröte Bufotes viridis 1 3 x 

x x 0    Kreuzkröte Epidalea calamita 2 V x 

      Tagfalter     

x 0     Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous V V x 

      Muscheln     

x x 0    Bachmuschel, Gemeine 

Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

- 

https://www.bfn.de/
https://www.lfu.bayern.de/index.htm
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1 Allgemeines 

1.1 Projekt 

Erkundung des Untergrundes 

Photovoltaik-Anlage Jedenhofen  

85256 Jedenhofen 

Landkreis Dachau 

1.2 Auftraggeber 

GP JOULE Projects GmbH & Co. KG  

Cecilienkoog 16  

D-25821 Reußenköge  

1.3 Auftragnehmer 

Geoteam Berlin GmbH 

Heidelberger Straße 65 

D-12435 Berlin 

1.4 Bearbeiter 

Michael Krockauer, Diplom-Geologe 

1.5 Veranlassung 

Auf zwei bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen westlich der Ortschaft Jedenhofen 

ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von etwa 25,2 MWp geplant 

[U 1]. 

Zur Ermittlung der notwendigen Rammtiefen für die Gründungspfosten war der Unter-

grund im Planungsgebiet zu erkunden.   

Zudem waren punktuell die tieferen Bodenverhältnisse im Hinblick auf die Gründung der 

erforderlichen Trafostationen zu ermitteln.  
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2 Beschreibung der Fläche  

2.1 Allgemeine Beschreibung 

Das zu untersuchende Gelände mit einer Gesamtgröße von ca. 21,3 ha gliedert sich in wie 

Teilflächen nördlich und südlich der Verbindungsstraße zwischen dem zur Ortschaft 

Weichs gehörenden Albertshof und dem Dorf Jedenhofen im oberbayrischen Landkreis 

Dachau.  

Nördlich geht das Bearbeitungsgebiet über in die Flussaue der Glonn, südlich endet es an 

dem bewaldeten Hügel. Die westlichen und östlichen Grenzen bilden Flurgrenzen bzw. 

Feldraine oder schmale Feldwege. Die südliche Teilfläche schließt westlich an das dort 

beginnende geplante PV-Feld Weichs an.  

Die Flächen fallen allgemein und relativ gleichmäßig mit bis zu 3 % von ca. +473 m auf 

+463 mNHN nach Norden ein [U 3].  

2.2 Historie 

Eine über den Ackerbau hinausgehende Nutzung ist nicht bekannt.  

2.3 Allgemeine geologisch-hydrogeologische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der durch quartäre Sedimente 

überprägten tertiären Molasse. Diese wird in [U 2] als lokal älteste Schicht im südlichen 

Bereich der Projektfläche als miozäner “Geröllsandserie“ aus kompaktiertem Ton, Schluff 

oder Mergel beschrieben. Im nördlichen Bereich wird eine Überdeckung mit quartären 

rißzeitlichen Schmelzwasser Sand (z. T. kiesig) verzeichnet.

Die hydrogeologischen Verhältnisse sind im Bearbeitungsgebiet geprägt durch die nördlich 

vorbeifließende Glonn, die den lokalen Vorfluter bildet. Ein durchgehender Aquifer ist hier 

zwar nicht beschrieben, besonders im sandigen Uferbereich dürfte das Grundwasser 

jedoch mit den Wasserverhältnissen der Glonn korrespondieren.  

Trotz der Nähe zu einem Fließgewässer sind die Flächen der geplanten PV-Anlage nicht als 

überflutungsgefährdet ausgewiesen [U 3]. Dieses Risiko wird hier nur für den un-

mittelbaren Uferbereich und das nördlich anschließende Feuchtgebiet benannt.  

Der Bereich befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet [U 2].  
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Bezüglich der Erdbebengefährdung wird die Gegend um die geplante PV-Anlage Jeden-

hofen in die Zone 0 eingeordnet, für die eine Erdbebenintensität von maximal 6,5 (EMS-

Skala) zu erwarten ist [U 4].  
Die Region liegt nach [U 5] in der Frosteinwirkungszone II. 

3 Durchgeführte Arbeiten  

3.1 Geländeaufnahme 

Zur Ermittlung der Lagerungsverhältnisse der Fläche wurden am 08.10. in dem Bereich der 

geplanten PV-Anlage insgesamt 20 Aufschlussbohrungen abgeteuft. Zur Erkundung des 

tieferen Untergrundes wurden die Bohrungen 11 und 17 bis 4,8 m bzw. 3,4 m uGOK 

abgeteuft. Wegen eines Hindernisses in der genannten Tiefe mussten sie dort jedoch ab-

gebrochen werden, ebenso wie die Bohrung B 16 bei 1,8 m uGOK. Unmittelbar neben den 

Bohrungen wurden zudem leichte Rammsondierungen zur jeweils gleichen Tiefe durch-

geführt.   

Das geförderte Bohrgut wurde geotechnisch angesprochen und schicht- bzw. meterweise 

beprobt. 

Zur Ermittlung der Grundwasserqualität wurde die Bohrung B 02 zu einer temporären 

Grundwassermessstelle ausgebaut und beprobt. Die Messstelle wurde anschließend 

wieder zurückgebaut.  

Insgesamt 10, als repräsentativ angesehene, Bodenproben wurden dem Labor MUuT zur 

Bestimmung der Kornverteilung übermittelt, zudem wurden an diesen Proben die kf-

Werte und die Frostempfindlichkeit abgeleitet. Bei sechs weiteren Proben wurden 

Konsistenz und Plastizität laborativ bestimmt.  

Das Bohrgut unterhalb des Oberbodens wurde je anstehendem Substrat bzw. je Teilfläche 

für eine chemische Analytik zu repräsentativen Mischproben zusammengefasst. MP 01 re-

präsentiert dabei die schluffig-tonigen Sedimente in der nördlichen Teilfläche und MP 02 

das am nördlichen Rand dort anstehenden sandigen Substrat. In MP 03 wurden die 

bindigen Schichten unter dem Oberboden auf der südlichen Teilfläche zusammengefasst. 

Die Mischproben wurden der Gefta Umweltlabor GmbH überstellt und dort die Labor-

parameter nach DIN 50929 zur Definition der Stahlaggressivität ermittelt. An der in B 02 

gewonnenen Grundwasserprobe wurden ebenfalls die Laborparameter nach DIN 50929 

bestimmt sowie die Betonaggressivität nach DIN 4030. 
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Die restlichen Bodenproben werden noch 6 Monate ab Berichtsvorlage für eventuelle 

Nachuntersuchungen gelagert. 

Die Lage der Aufschlüsse ist auf dem Plan in Anlage 1/2 verzeichnet, die Schichten-

verzeichnisse und Rammsondierprotokolle sind als Anlage 2 beigefügt. Anlage 3 fasst die 

Modalitäten der Grundwasserprobenahme zusammen. Der Ergebnisbericht der physika-

lischen Analytik bildet Anlage 4, die chemische Analytik sowie die diesbezügliche Definition 

der Stahlaggressivität Anlage 5.   

4 Beschreibung und Bewertung des Untergrunds  

4.1 Schichtenfolge 

Die erbohrte Schichtenfolge zeigt im weitesten Teil der Untersuchungsflächen, unter dem 

lehmigen Oberboden bzw. dem Ackerhorizont, schluffig-tonige Sedimente bis mindestens 

2 m uGOK. Die Kornverteilungen und Konsistenzen schwanken zwar, jedoch kann diese 

Abfolge als allgemein als ausgeprägt plastisch (TA und UA) angesprochen werden. Die 

Konsistenz ist  mindestens steif, zur Tiefe hin auch halbfest. Ob die Abbrüche in den 

tieferen Bohrungen auf einen festen Ton zurückzuführen sind oder evtl. auf das dort 

anstehende Grundgebirge kann anhand der gewählten Aufschlussverfahren nicht geklärt 

werden.  

Im nördlichen Randbereich werden die bindigen Sedimente von Fein- bis Mittelsanden 

abgelöst, für die eine eindeutige Unterkante bis zur Erkundungsendteufe von 2 m nicht 

angetroffen wurde. Diese jüngeren Ablagerungen scheinen sich aber auch lateral mit den 

südlich anschließenden zu verzahnen (B 02, -04). In diesen gut Wasser durchlässigen 

Schichten ist auch ein durchgehender Grundwasserspiegel bei etwa 1,5 m uGOK, ent-

sprechend auszumachen, in Abhängigkeit von der Höhe des Ansatzpunktes zwischen 1,1 

und 1,8 m uGOK. Bezogen auf die angenommenen Geländehöhen entspricht dies einer 

Grundwasserspiegelhöhe von ca. +462 mNHN.  

Eine außerhalb der Projektfläche angesetzte Bohrung (B 03) zeigt anmoorige, torfige Ab-

lagerungen bis in eine Tiefe von 1,1 m. Derartige Sedimente wurden jedoch in keiner der 

auf der Fläche niedergebrachten Bohrungen angetroffen, auch nicht in dünneren 

Schichten oder Lagen.  
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4.2 Lagerungsdichte 

Die Lagerungsdichte von bindigen Böden ist mittels der leichten Rammsondierung wie 

folgt aus den Schlagzahlen abzuleiten:

Tab. 1-1: Zusammenhang zwischen Schlagzahl und Konsistenz

Nicht bindige Sande wurden nur in südwestlichen Teil der Untersuchungsfläche an-

getroffen. Die in diesen Bereichen erzielten Schlagzahlen sind wie folgt zu interpretieren:   

Tab. 1-2: Zusammenhang zwischen Schlagzahl und Lagerungsdichte

Die Rammsondierungen zeigen an allen Ansatzpunkten eine steife Konsistenz der bindigen 

Schichten ab spätestens 0,4 m uGOK. Die Lagerung der Sande ist durchgängig mindestens 

mitteldicht.   

4.3 Schichtenmodelle 

Wie bereits unter 4.1 dargelegt sind in der Untersuchungsfläche unter dem 

landwirtschaftlichen prinzipiell aus tonig-schluffigen Sedimenten aufgebaut. Diese Verhält-

nisse können für den allergrößten Teil der geplanten Anlage in dem nachfolgenden 

Schichtenmodell zusammengefasst werden:  

Konsistenz Schlagzahl pro dm Eindringtiefe (N10) für 
bindige Böden

breiig < 2  

weich ≥ 2 < 5 

steif ≥ 5 < 12 

halbfest ≥ 12 < 20 

fest ≥ 20  

Lagerung 

Schlagzahl je dm Eindringtiefe 
(N10) bei gleichförmigen Sanden 
über Grundwasser

Schlagzahl je dm Eindringtiefe 
(N10) bei gleichförmigen Sanden 
im Grundwasser

locker < 6  < 4  

mitteldicht ≥ 6 < 18 ≥ 4 < 15 

dicht ≥ 18 < 50 ≥ 15 < 35 
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Bodenkennwert  
Eigenschaften 

Bodenart Lehm 

Zusammensetzung  Ton, schluffig bis Schluff, tonig 

Bodengruppe  nach DIN 18169 TA, UA 

Schichtunterkante [m uGOK] bis max. 4,8 erbohrt 

Mächtigkeit [m] mind.4,5 

Plastizität ausgeprägt 

Konsistenz steif 

Bodenklasse nach DIN 18300 3 

Wichte (erdfeucht) cal  [kN/m3] 19 

Wichte (unter Wasser) cal ’ [kN/m3] 9 

Reibungswinkel cal ' [°] 17,5 

Kohäsion cal c' [kN/m²] 10 

Undrainierte Kohäsion ca. cU [kN/m2] 80 

Steifemodul cal Es [MN/m²] 3 

Frostempfindlichkeit F 3 

Rammbarkeit  mittelschwer 

Bohrbarkeit schwer 

Durchlässigkeitsbeiwert kf [m/s] 1*10-10

Bemerkungen Steinhindernisse sind nicht auszuschließen 

Tab. 2-1: Schichtenmodell 1 für den größten Teil der Fläche  

Einzig im tiefer gelegenen nördlichen Randbereich stehen sandige Schichten in relevanter 

Mächtigkeit an. Dieser Streifen kann in dem Schichtenmodell 2 beschrieben werden: 

Bodenkennwert  
Eigenschaften 

Bodenart Sand 

Zusammensetzung  Feinsand, Mittelsand, lagenweise schluffig 

Bodengruppe  nach DIN 18169 SE 

Schichtunterkante [m uGOK] 2,0 

Mächtigkeit [m] 1,6 

Lagerungsdichte mitteldicht 

Bodenklasse nach DIN 18300 3 

Wichte (erdfeucht) cal  [kN/m3] 18 

Wichte (unter Wasser) cal ’ [kN/m3] 10 

Reibungswinkel cal ' [°] 35 

Kohäsion cal c' [kN/m²] 0 

Undrainierte Kohäsion ca. cU [kN/m2] 0 

Tab. 2-2: Schichtenmodell 2 für den nördlichen Randbereich  
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Steifemodul cal Es [MN/m²] 50 

Frostempfindlichkeit F 1  

Rammbarkeit  mittelschwer  

Bohrbarkeit mittelschwer 

Durchlässigkeitsbeiwert kf [m/s] 1*10-5

Bemerkungen 
Anmoorige, humose Lagen wurden zwar nicht angetroffen, sind 

aber nicht auszuschließen
Tab. 2-2 (Forts.): Schichtenmodell 2 für den nördlichen Randbereich  

5 Oberflächenentwässerung  

Der freie Grundwasserspiegel wurde nur in den rolligen Schichten am nördlichen Rand in 

dem dortigen morphologisch tieferen Teil angetroffen. In diesem Bereich sickert auch 

Niederschlagwasser in den Untergrund ein, auch das vom höheren Teil Abfließende. Die im 

weitesten Bereich oberflächennah anstehenden  Schichten sind nur bedingt geeignet für 

die Aufnahme von Niederschlägen. Bei stärkeren oder anhaltenden Niederschlägen wird 

das Wasser in erster Linie der Morphologie folgend umlaufend nach Norden abfließen und 

von dem Randgraben der querenden Flurbereinigungsstraße bzw. dem Uferbereich der 

Glonn aufgefangen und abgeleitet.  

6 Stahlaggressivität des Bodens  

Zur Einschätzung des aggressiven Verhaltens gegenüber Stahl wurden 2 Bodenproben 

untersucht. Die Auswertung der maßgeblichen Parameter zeigt für das bindige Substrat im 

weiten Teil der Planungsfläche eine niedrige Korrosionsbelastung sowie für unlegierten 

und niedriglegierten eine geringe bezüglich der Flächenkorrosion und eine sehr geringe 

Wahrscheinlichkeit in Bezug auf eine Mulden- und Lochkorrosion.  

Die sandigen Substrate im nördlichen Randbereich zeigen eine sehr niedrige Korrosions-

belastung und sehr geringe Wahrscheinlichkeiten für Mulden- und Loch- sowie für 

Flächenkorrosion. 
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7 Begutachtung des Untergrundes im Bereich geplanter Trafostationen 

Der Untergrund auf der untersuchten Fläche ist unterhalb des locker gelagerten humosen 

Oberbodens geeignet für die Abtragung von Bauwerkslasten. Allerdings sind die an-

stehenden Schichten wegen der bindigen Zusammensetzung als sehr frostempfindlich 

einzustufen.   

Im Gründungsbereich von Trafostationen ist der Boden bis in eine Tiefe von 0,8 m aus-

zubauen und durch eine verdichtete Schotterschicht bzw. ein Sand/Kies Gemisch mit der 

Körnung 0/32 auszutauschen. Das Eindrücken des Schotters in den Untergrund ist mittels 

einem Geogitter zu verhindern. Der Einbau hat in Lagen à maximal 0,2 m verdichtet zu 

erfolgen.. Bei dieser Vorbereitung kann für den aufnehmbaren Sohldruck σzul mit einem 

Wert von 200 kN/m² für den Bettungsmodul mit 20 MN/m³ gerechnet werden. Es wird 

empfohlen, nach Herstellung des Planums die Standorte noch einmal gutachterlich in 

Augenschein zu nehmen.  

Bei einer Gründung auf einer Bodenplatte kann die Dicke des Schotterbett auf 0,5 m 

reduziert werden, es sind jedoch rundum Frostschürzen bis  mindestens 0,9 m uGOK 

vorzusehen. 

Für die erdberührten Bauteilen ist die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E nach DIN 18533 

anzusetzen. 

8 Baustraßen 

Die Oberfläche im Projektgebiet ist durch die langjährige landwirtschaftliche Bearbeitung 

allgemein eher aufgelockert bzw. aufgeweicht und der Untergrund unterhalb dieser 

Schicht frostempfindlich (F 3). Im Bereich von Baustraßen ist der Oberboden abzuschieben 

und auf das freigelegte Planum zunächst ein Trennvlies aufzulegen. Darauf ist ein kantiger 

Schotter (0/32) in mindestens 40 cm Mächtigkeit verdichtet aufzubringen. Bezüglich der 

Breite ist ein Lastabtragwinkel von mindestens 45° einzuhalten.
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9 Berechnung der notwendigen Rammtiefen 

Die Berechnung der notwendigen Rammtiefen hängt stark von dem gewählten Profil und 

der internen Statik der Konstruktion ab. Die Berechnung wird dann durchgeführt, sobald 

diese Angaben von Seiten des AG benannt werden.  

10 Schlussbemerkung 

Bei den geologischen Bohrungen handelt es sich um punktuelle Aufschlüsse. Die Verhält-

nisse zwischen diesen sind nach Kenntnisstand und Erfahrung interpretiert. Abweichende 

Schichtenfolgen und Bodeneigenschaften sind nicht auszuschließen. Bei Differenzen ist der 

Bodengutachter zu informieren und ggf. hinzuzuziehen. 

Berlin, 06.01.2025 

Michael Krockauer 
Dipl. Geologe
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0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/1

Ansatzhöhe: ca. +465 mNHN

Endtiefe:

B 01
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 01

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, tonig, sehr schwach
feinsandig, schwach organisch,
Mutterboden, graubraun,
schwach feucht, mittelplastisch,
weich, mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige
Böden, humos), händische
Bohrung 80mm Durchmesser bis
2,0m

0,00

0,40

1,20  Ton, schluffig, schwach
feinsandig, graubraun, schwach
feucht, ausgeprägt plastisch,
halbfest, mäßig schwer zu
bohren, TA (Ton, ausgeprägt
plastisch)

1,20 1,40  Ton, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, graubraun,
schwach feucht, ausgeprägt
plastisch, halbfest, mäßig schwer
zu bohren, TA (Ton, ausgeprägt
plastisch)

1,40

1,80  Ton, schluffig, schwach
feinsandig, schwach mittelsandig,
sehr schwach kiesig, graubraun,
sehr feucht, ausgeprägt plastisch,
halbfest, mäßig schwer zu
bohren, TA (Ton, ausgeprägt
plastisch)

1,80 2,00  Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig, braun, naß, dicht
gelagert, schwer zu bohren, SU
(Sand, schluffig)

2,00

1/1:  
bis 0,40 m

1/2:  
bis 1,20 m

1/3:  
bis 1,40 m

1/4:  
bis 1,80 m

1/5:  
bis 2,00 m

DPL 01

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/2

Ansatzhöhe: ca. +463 mNHN

Endtiefe:

B 02
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 02

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Feinsand, schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig, organisch,
Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, locker gelagert,
leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40 0,60  Mittelsand, feinsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig, grau, feucht,
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,60

0,90  Schluff, schwach
feinsandig, schwach mittelsandig,
sehr schwach kiesig, grau, feucht
bis sehr feucht, leicht plastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UL (Schluff, leicht plastisch)

0,90

2,00  Mittelsand, feinsandig, sehr
schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, grau, naß,
Grundwasserspiegel (1, 1),
mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, schwer zu bohren, SE
(Sand, enggestuft)

2,00

1,10

2/1:  
bis 0,40 m

2/2:  
bis 0,60 m

2/3:  
bis 0,90 m

2/4:  
bis 2,00 m

DpL 02

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/3

Ansatzhöhe: ca. +462 mNHN

Endtiefe:

B 03
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 03

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig,
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
mittelplastisch, weich, mäßig
schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

1,10  Torf, schwach schluffig,
schwach tonig, schwarz, schwach
feucht, ausgeprägt plastisch,
stark zersetzt, weich, mäßig
schwer zu bohren, HZ (Torfe,
zersetzt)

1,10

2,00  Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig, grau, sehr feucht,
Grundwasserspiegel angestiegen
bis (0, 6), locker gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SU (Sand,
schluffig)

2,00

0,60

3/1:  
bis 0,40 m

3/2:  
bis 1,10 m

3/3:  
bis 2,00 m

DPL 03

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/4

Ansatzhöhe: ca. +463 mNHN

Endtiefe:

B 04
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 04

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Feinsand, schluffig, sehr
schwach tonig, organisch,
Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, leicht plastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
OH (Grob-/gemischtkörnige
Böden, humos), händische
Bohrung 80mm Durchmesser bis
2,0m

0,00

0,30 0,50  Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig, grau, schwach
feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SU
(Sand, schluffig)

0,50 0,60  Feinsand, schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig, hellbraun, feucht,
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

0,60 0,70  Feinsand, schluffig,
schwach mittelsandig, braun,
schwach feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu
bohren, SU* (Sand, stark
schluffig)

0,70

1,80  Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach tonig,
sehr schwach mittelsandig,
graubraun, schwach feucht, leicht
plastisch, steif, mäßig schwer zu
bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch)

1,80

1,90  Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach tonig,
sehr schwach mittelsandig,
graubraun, feucht,
Grundwasserspiegel angestiegen
bis (1, 8), leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, UL
(Schluff, leicht plastisch)

1,90

2,00  Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig, graubraun, naß,
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

2,00

1,80

4/1:  
bis 0,30 m

4/2:  
bis 0,50 m

4/3:  
bis 0,60 m

4/4:  
bis 0,70 m

4/5:  
bis 1,80 m

4/6:  
bis 1,90 m

4/7:  
bis 2,00 m

DPL 04

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/5

Ansatzhöhe: ca. +464 mNHN

Endtiefe:

B 05
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 05

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach
mittelsandig, schwach organisch,
Mutterboden, braun, schwach
feucht, leicht plastisch, weich,
mäßig schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

1,10  Feinsand, schwach
mittelsandig, sehr schwach
schluffig, hellbraun, schwach
feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SE
(Sand, enggestuft)

1,10

2,00  Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SU
(Sand, schluffig)

2,00

5/1:  
bis 0,40 m

5/2:  
bis 1,10 m

5/3:  
bis 2,00 m

DPL 05

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/6

Ansatzhöhe: ca. +463 mNHN

Endtiefe:

B 06
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 06

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Feinsand, schwach
mittelsandig, organisch,
Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, locker gelagert,
leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30

1,40  Feinsand, mittelsandig,
sehr schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig, dunkelbraun,
schwach feucht, vereinzelt Kies,
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

1,40

2,00  Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig, sehr
schwach feinkiesig, schwach
schluffig, grau, feucht bis naß,
Grundwasserspiegel angestiegen
bis (1, 7), bereichsweise tonig
oderstärker grobsandig,
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SE (Sand,
enggestuft)

2,00

1,70

6/1:  
bis 0,30 m

6/2:  
bis 1,40 m

6/3:  
bis 2,00 m

DPL 06

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/7

Ansatzhöhe: ca. +465 mNHN

Endtiefe:

B 07
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 07

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Feinsand, schluffig, sehr
schwach mittelsandig, organisch,
Mutterboden, braun, schwach
feucht, leicht plastisch, weich,
mäßig schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesse, bis 2,0m

0,00

0,40

1,10  Ton, schwach schluffig,
sehr schwach feinsandig,
graubraun, schwach feucht,
ausgeprägt plastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, TA (Ton,
ausgeprägt plastisch)

1,10

1,80  Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, sehr
schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, hellbraun, feucht,
mittelplastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, UM (Schluff,
mittelplastisch)

1,80 2,00  Schluff, schwach tonig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach kiesig, hellbraun,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UM (Schluff, mittelplastisch)

2,00

7/1:  
bis 0,40 m

7/2:  
bis 1,10 m

7/3:  
bis 1,80 m

7/4:  
bis 2,00 m

DPL 07

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/8

Ansatzhöhe: ca. +468 mNHN

Endtiefe:

B 08
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 08

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Feinsand, schwach
schluffig, schwach tonig,
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, weich, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

0,80  Ton, schwach schluffig,
graubraun, schwach feucht,
mittelplastisch, steif, leicht zu
bohren, TM (Ton, mittelplastisch)

0,80

1,40  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, grau, feucht, steif,
UL (Schluff, leicht plastisch)

1,40

2,00  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig, grau,
schwach feucht, leicht plastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UL (Schluff, leicht plastisch)

2,00

8/1:  
bis 0,40 m

8/2:  
bis 0,80 m

8/3:  
bis 1,40 m

8/4:  
bis 2,00 m

DPL 08

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/9

Ansatzhöhe: ca. +466 mNHN

Endtiefe:

B 09
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 09

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Schluff, schwach
feinsandig, schwach organisch,
Mutterboden, braun, schwach
feucht, mittelplastisch, weich,
mäßig schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30

0,80  Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach
mittelsandig, braun, schwach
feucht, weich, mäßig schwer zu
bohren, UM (Schluff,
mittelplastisch)

0,80 1,00  Schluff, schwach
feinsandig, schwach mittelsandig,
graubraun, feucht, leicht
plastisch, weich, mäßig schwer
zu bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch)

1,00

1,40  Schluff, tonig, feinsandig,
graubraun, feucht,
mittelplastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, UM (Schluff,
mittelplastisch)

1,40

1,80  Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, sehr
schwach mittelsandig, graubraun,
feucht, mittelplastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, UM
(Schluff, mittelplastisch)

1,80
2,00  Schluff, schwach tonig,
schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, sehr
schwach feinsandig, grau, feucht,
mittelplastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, UM (Schluff,
mittelplastisch)

2,00

9/1:  
bis 0,30 m

9/2:  
bis 0,80 m

9/3:  
bis 1,00 m

9/4:  
bis 1,40 m

9/5:  
bis 1,80 m

9/6:  
bis 2,00 m

DPL 09

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/10

Ansatzhöhe: ca. +463 mNHN

Endtiefe:

B 10
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 10

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig, organisch,
Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, leicht plastisch,
weich, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30 0,40  Feinsand, schwach
mittelsandig, braun, schwach
feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SE
(Sand, enggestuft)

0,40

0,90  Feinsand, mittelsandig,
grau, schwach feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu
bohren, SE (Sand, enggestuft)

0,90

1,30  Mittelsand, schwach
feinsandig, schluffig, graubraun,
schwach feucht, leicht plastisch,
Grundwasserspiegel (1, 3),
mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, SU* (Sand,
stark schluffig)

1,30
1,50  Mittelsand, feinsandig,
schluffig, sehr feucht, mitteldicht
gelagert, SU* (Sand, stark
schluffig)

1,50

2,00  Feinsand, schluffig,
schwach mittelsandig, braun,
sehr feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SU*
(Sand, stark schluffig)

2,00

1,30

10/1:  
bis 0,30 m

10/2:  
bis 0,40 m

10/3:  
bis 0,90 m

10/4:  
bis 1,30 m

10/5:  
bis 1,50 m

10/6:  
bis 2,00 m

DPL 10

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/11

Ansatzhöhe: ca. +465 mNHN

Endtiefe:

B 11
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:25

PV-Anlage Jedenhofen

B 11

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   4,80 m

0,30  Feinsand, schluffig, sehr
schwach mittelsandig, organisch,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, weich, leicht zu
bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), Rammkernbohrung
D=60mm bis 1,0m

0,00

0,30 1,20  Feinsand, mittelsandig,
sehr schwach grobsandig, grau,
schwach feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu
bohren, SE (Sand, enggestuft)

1,20 1,60  Schluff, feinsandig,
schwach mittelsandig, schwach
tonig, graubraun, schwach
feucht, Grundwasserspiegel
angestiegen bis (1, 4), leicht
plastisch, steif, mäßig schwer zu
bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch), Rammkernbohrung
D=50mm bis  4,8m

1,60 2,50  Schluff, feinsandig,
schwach mittelsandig, schwach
tonig, graubraun, feucht, leicht
plastisch, steif, mäßig schwer zu
bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch)

2,50

3,60  Schluff, feinsandig,
schwach mittelsandig, schwach
tonig, graubraun, feucht, leicht
plastisch, halbfest, schwer zu
bohren, UL (Schluff, leicht
plastisch)

3,60

4,80  Ton, schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, braun, schwach
feucht bis sehr schwach feucht,
zur Tiefe immer trockener, fest,
sehr schwer zu bohren, TA (Ton,
ausgeprägt plastisch), Abbruch
bei 4,8m

4,80

1,40

11/1:  
bis 0,30 m

11/2:  
bis 1,20 m

11/3:  
bis 1,60 m

11/4:  
bis 2,50 m

11/5:  
bis 3,60 m

11/6:  
bis 4,80 m

DPL 11

1,0

2,0

3,0

4,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/12

Ansatzhöhe: ca. +464 mNHN

Endtiefe:

B 12
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 12

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Feinsand, schluffig, sehr
schwach tonig, organisch,
Mutterboden, grau, schwach
feucht, mittelplastisch, weich,
leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30

1,30  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, graubraun,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, leicht zu bohren, UM
(Schluff, mittelplastisch)

1,30

2,00  Feinsand, schluffig,
schwach tonig, graubraun,
feucht, Grundwasserspiegel
angestiegen bis (1, 3), leicht
plastisch, steif, mäßig schwer zu
bohren, SU* (Sand, stark
schluffig)

2,00

1,30

12/1:  
bis 0,30 m

12/2:  
bis 1,30 m

12/3:  
bis 2,00 m

DPL 12

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/13

Ansatzhöhe: ca. +467 mNHN

Endtiefe:

B 13
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 13

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, organisch,
Mutterboden, dunkelbraun,
schwach feucht, leicht plastisch,
weich, leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30

1,80  Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, sehr
schwach grobsandig, graubraun,
wasserführend, mittelplastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UM (Schluff, mittelplastisch)

1,80 2,00  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, graubraun,
feucht, leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, UL
(Schluff, leicht plastisch)

2,00

13/1:  
bis 0,30 m

13/2:  
bis 1,80 m

13/3:  
bis 2,00 m

DPL 13

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/14

Ansatzhöhe: ca. +471 mNHN

Endtiefe:

B 14
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 14

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, tonig, feinsandig,
schwach organisch, Mutterboden,
braun, schwach feucht,
mittelplastisch, weich, mäßig
schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

2,00  Schluff, tonig, feinsandig,
graubraun, schwach feucht,
mittelplastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, UL (Schluff,
leicht plastisch)

2,00

14/1:  
bis 0,40 m

14/2:  
bis 1,00 m

14/3:  
bis 2,00 m

DPL 14

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/15

Ansatzhöhe: ca. +468 mNHN

Endtiefe:

B 15
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 15

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   1,80 m

0,30  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig,
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, weich, leicht zu
bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 1,8m

0,00

0,30

1,00  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, sehr schwach
mittelsandig, graubraun, schwach
feucht, leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, UL
(Schluff, leicht plastisch)

1,00

1,60  Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach
mittelsandig, hellbraun, schwach
feucht, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren, SU
(Sand, schluffig)

1,60 1,80  Feinsand, schluffig, sehr
schwach tonig, grau, schwach
feucht, leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, SU*
(Sand, stark schluffig), Abbruch
bei 1,8m wegen Hindernis

1,80

15/1:  
bis 0,30 m

15/2:  
bis 1,00 m

15/3:  
bis 1,60 m

15/4:  
bis 1,80 m

DPL 15

1,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/16

Ansatzhöhe: ca. +467 mNHN

Endtiefe:

B 16
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 16

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,30  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig,
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, weich, leicht zu
bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,30

1,20  Schluff, feinsandig,
schwach tonig, sehr schwach
mittelsandig, graubraun, schwach
feucht, leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, UL
(Schluff, leicht plastisch)

1,20

2,00  Feinsand, schluffig, sehr
schwach tonig, grau, schwach
feucht, leicht plastisch, steif,
mäßig schwer zu bohren, SU*
(Sand, stark schluffig)

2,00

16/1:  
bis 0,30 m

16/2:  
bis 1,20 m

16/4:  
bis 1,80 m

DPL 16

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/17

Ansatzhöhe: ca. +468 mNHN

Endtiefe:

B 17
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:25

PV-Anlage Jedenhofen

B 17

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   3,40 m

0,30  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig,
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, weich, leicht zu
bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), Rammkernbohrung
D=60mm bis 1,0m

0,00

0,30 0,80  Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, braun,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, UM (Schluff, mittelplastisch)

0,80 1,60  Ton, schwach schluffig,
sehr schwach feinsandig,
graubraun, schwach feucht,
ausgeprägt plastisch, steif, mäßig
schwer zu bohren, TA (Ton,
ausgeprägt plastisch),
Rammkernbohrung D=50mm bis
3,4m

1,60 1,70  Feinsand, mittelsandig,
hellbraun, feucht, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu
bohren, SE (Sand, enggestuft)

1,70 2,60  Ton, schwach schluffig,
sehr schwach feinsandig, sehr
schwach kiesig, braun, schwach
feucht, ausgeprägt plastisch,
halbfest, schwer zu bohren, TA
(Ton, ausgeprägt plastisch)

2,60

3,40  Ton, schluffig, sehr
schwach feinsandig, braun,
feucht, halbfest, schwer zu
bohren, TA (Ton, ausgeprägt
plastisch), Abbruch wegen
Hindernis

3,40

17/1:  
bis 0,30 m

17/2:  
bis 0,80 m

17/3:  
bis 1,60 m
17/4:  
bis 1,70 m

17/5:  
bis 2,60 m

17/6:  
bis 3,40 m

DPL 17

1,0

2,0

3,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/18

Ansatzhöhe: ca. +472 mNHN

Endtiefe:

B 18
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 18

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, schwach tonig, sehr
schwach feinsandig, schwach
organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht,
leicht plastisch, zur Tiefe hin
stark abnehmender
Organikanteil, weich, leicht zu
bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

2,00  Ton, schwach schluffig,
grau, schwach feucht,
ausgeprägt plastisch, vereinzelt
kiesig, halbfest, schwer zu
bohren, TA (Ton, ausgeprägt
plastisch)

2,00

18/1:  
bis 0,30 m

18/2:  
bis 2,00 m

DPL 18

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/19

Ansatzhöhe: ca. +468 mNHN

Endtiefe:

B 19
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 19

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, schwach
feinsandig, schwach tonig,
schwach organisch, braun,
schwach feucht, leicht plastisch,
weich, leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

1,20  Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, sehr
schwach mittelsandig, graubraun,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UM (Schluff, mittelplastisch)

1,20

2,00  Ton, schwach schluffig,
grau, schwach feucht,
ausgeprägt plastisch, halbfest,
schwer zu bohren, TA (Ton,
ausgeprägt plastisch)

2,00

19/1:  
bis 0,40 m

19/2:  
bis 1,20 m

19/3:  
bis 2,00 m

B 19

1,0

2,0

0 5 10 15 20



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2/20

Ansatzhöhe: ca. +465 mNHN

Endtiefe:

B 20
m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 20

GP Joule Projects GmbH & Co. KGH

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Schluff, schwach
feinsandig, sehr schwach kiesig,
schwach organisch, Mutterboden,
braun, schwach feucht,
mittelplastisch, weich, mäßig
schwer zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden,
humos), händische Bohrung
80mm Durchmesser bis 2,0m

0,00

0,40

1,00  Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach mittelsandig,
sehr schwach kiesig, graubraun,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, mäßig schwer zu bohren,
UM (Schluff, mittelplastisch)

1,00

2,00  Schluff, schwach tonig, sehr
schwach feinsandig, sehr
schwach mittelsandig, grau,
schwach feucht, mittelplastisch,
steif, UM (Schluff, mittelplastisch)

2,00

20/1:  
bis 0,40 m

20/2:  
bis 1,00 m

20/3:  
bis 2,00 m

DPL 20

1,0

2,0

0 5 10 15 20



Wasserprobenahmeprotokoll

Auftraggeber GP JOULE Projects GmbH & Co.KG

Projekt-Nr./Projektbezeichnung 24_033 PVA Jedenhofen

Probenahme durch Dipl.-Geologe M. Krockauer Datum 08.10.2024

Bezeichnung der Messstelle

Entnahmeort/Entnahmestelle Rechtswert

Hochwert

Probenbezeichnung WP 01 Höhe 

Art der Entnahmestelle      5"-GWM X     2"-GWM      6"-GWM     

     oberflurig      unterflurig

Filterlage 0,0 2,0 m u. ROK

Ruhewasserspiegel 1,10 m u. ROK, entspr. ca. +463 mNHN

Entnahmetiefe 1,5 m u. ROK

Pegelsohle 2,0 m u. ROK

Art der Probenahme X     Pumpprobenahme       Schöpfprobenahme Unterwasser

Pumpentyp X     U-Pumpe      Schöpfgerät      Saugpumpe       Schlauchpumpe

X     nein     

Pumpdauer vor Probennahme 10 min

Anmerkung zur Probenahme

Schüttung Förderstrom 3 m³/h

Gesamtfördermenge 40 l Wasseruhr

Lufttemperatur 16 °C Witterung bedeckt

Vor-Ort-Messungen:

Uhrzeit Temp. LfK             pH O2 Redox
Wasser-
stand

Absen-
kung

Organoleptische Parameter

°C µS/cm mg/l mV m u. ROK m Färbung X    ohne

14:00 10,8 1.800              7,0 0,7 -265     bräunlich 

14:05 12,5 1.600              7,1 0,8 -260 Trübung X    keine       schwach       stark

14:10 12,4 1.550              7,0 0,8 -258 Bodensatz        ja X      nein

Geruch X      ohne        schwach        stark

      MKW        BTX         aromatisch

      süßlich        ..................................           faulig

Aussehen       Phase        Schlieren          ......................

Bemerkung

Analysenparameter Konservierung / Probenahmegefäß           Probenbezeichnung

DIN 50929 (Stahlkorrosivität) WP 01

DIN 4030 (Betonaggressivität)

Lagerung der Proben beim Transport: Transport ins Labor am:

Kühlbox 16.10.2024

Die Probenahme und obige Arbeiten haben ausgeführt: Probeneingang Labor bestätigt durch:

Datum, Name 16.10.2024 Krockauer

Unterschrift

Bemerkungen

B 02

91757 Graben-Grönhart

mit der Pumpe zuvor entnommene 
Probe

1 x 1.000 ml Flasche m. Schliff
1 x Headspace Glas,
1 x auf Zinkacetat in Kunststoffbehältnis,
1 x auf Marmorpulver in Kunststoffbehältnis

Anlage 3/1



0,0

1,0

2,0

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Endtiefe:

B 02

m u. GOK

Höhenmaßstab: 1:10

PV-Anlage Jedenhofen

B 02

GP Joule Projects GmbH & Co. KG

Geoteam Berlin GmbH

Krockauer

08.10.2024   2,00 m

0,40  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig, organisch, Mutterboden,
dunkelbraun, schwach feucht, locker
gelagert, leicht zu bohren, OH
(Grob-/gemischtkörnige Böden, humos),
händische Bohrung 80mm Durchmesser
bis 2,0m

0,00

0,60  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach schluffig, grau,
feucht, mitteldicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren, SE (Sand, enggestuft)

0,40

0,90  Schluff, schwach feinsandig,
schwach mittelsandig, sehr schwach
kiesig, grau, feucht bis sehr feucht, leicht
plastisch, steif, mäßig schwer zu bohren,
UL (Schluff, leicht plastisch)

0,60

2,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach grobsandig, grau,
naß, Grundwasserspiegel (1, 1), mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, schwer zu
bohren, SE (Sand, enggestuft)

0,90

1,10

0,00

2,00

2,10

Filterrohr 2"
HDPE

Spitze

Ansatzhöhe: ca. +463 mNHN

Anlage3/2



MUuT Marschner Umwelt  und Technik
Büro: Sonntagstr.  27, 10245 Berl in

GEOTEAM GmbH
Heidelberger Str. 65
12435 Berlin

Berlin, 28.10.2024

Labortechnischer Bericht
Nr.: 2101/10/24

Projekt: PV-Anlage Jedenhofen

hier: Boden

Auftraggeber: GEOTEAM GmbH
Heidelberger Str. 65
12435 Berlin

Auftrag vom: 15.10.2024

Auftragsgegenstand: Bestimmung von:
- Körnungslinien nach DIN EN 17892-4
(hier:  9 Kombinierte Sieb-Schlämmanalysen,
1 Nasssiebung)

Probenbezeichnung: 1/3, 2/4, 5/3, 6/2, 7/4, 8/3,
9/4, 10/4, 14/2, 18/2

Probenahme: vom Auftraggeber am 17.10.2024 überbracht

Ergebnisse: Körnungslinien: s. Anlage 1 bis Anlage 10

Bearbeiter: Marschner

Der Labortechnische Bericht umfasst eine Sei te Text und 10 Anlagen (20 Blat t) .

MUuT
Dipl.-Phys. Marschner

Tel.:  030 290 03 171
                030 293 67 431
FAX:        030 293 67 430
E-Mail:     peter_marschner2000@yahoo.de

Berliner Sparkasse
Kontoinhaber: P. Marschner
IBAN: DE 43 1005 0000 0574 981 233
BIC: BELADEBEXXX

MUuT Marschner Umwelt und Technik

Sonntagstr. 27, 10245 Berlin
St.-Nr.: 14/434/50070

Micha
Textfeld
Anlage 4/1



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

1/3 U, t, fs, ms', fg' -/- < 1,0 * 10 E-08 bei Bodengruppe UL, UM, UA,
TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
1Bemerkungen:

hellgrau, grau, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  1

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 1.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  1

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 22.01 58.14 -

0.063 3.82 10.09 58.14

0.125 5.04 13.31 68.23

0.25 0.96 2.54 81.54

0.5 0.69 1.82 84.07

1.0 0.99 2.61 85.90

2.0 1.76 4.65 88.51

4.0 2.59 6.84 93.16

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 37.86

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 11.30 13.80 0.0684 24.4 0.89 14.69 58.14

0 1 10.70 13.20 0.0488 24.4 0.89 14.09 58.14

0 2 10.00 12.50 0.0348 24.4 0.89 13.39 56.79

0 4 8.80 11.30 0.0250 24.4 0.89 12.19 51.70

0 8 7.70 10.20 0.0180 24.4 0.89 11.09 47.03

0 30 5.90 8.40 0.0095 24.4 0.89 9.29 39.39

1 0 4.90 7.40 0.0068 24.5 0.91 8.31 35.25

2 0 3.90 6.40 0.0048 24.8 0.98 7.38 31.29

5 0 2.80 5.30 0.0031 25.0 1.02 6.32 26.82

21 0 2.00 4.50 0.0015 24.0 0.80 5.30 22.48

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 1/3
Bodenart: U, t, fs, ms', fg'
U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR): < 1,0 * 10 E-08
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.004 / 0.072
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 37.86
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 22.01
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

2/4 mS, f
_
s, t', u' -/-  1.1 · 10-5 F3

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
2Bemerkungen:

hellgrau, sehr feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  2

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 2.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  2

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 10.23 17.30 -

0.063 4.98 8.42 17.30

0.125 19.77 33.44 25.73

0.25 20.40 34.51 59.17

0.5 2.46 4.16 93.67

1.0 0.71 1.20 97.83

2.0 0.17 0.29 99.04

4.0 0.40 0.68 99.32

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 59.12

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 3.50 6.00 0.0757 24.3 0.86 6.86 17.30

0 1 2.80 5.30 0.0540 24.3 0.86 6.16 16.75

0 2 2.50 5.00 0.0383 24.3 0.86 5.86 15.93

0 4 2.30 4.80 0.0271 24.3 0.86 5.66 15.39

0 8 2.20 4.70 0.0192 24.3 0.86 5.56 15.12

0 30 2.20 4.70 0.0099 24.3 0.86 5.56 15.12

1 0 1.20 3.70 0.0071 24.5 0.91 4.61 12.52

2 0 0.60 3.10 0.0050 24.7 0.95 4.05 11.01

5 0 0.40 2.90 0.0032 25.0 1.02 3.92 10.65

21 0 0.40 2.90 0.0016 24.0 0.80 3.70 10.05

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 2/4
Bodenart: mS, f

_
s, t', u'

U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR):   1.076E-5
Frostsicherheit  F3
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.137 / 0.254
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 59.12
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 10.23
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

5/3 mS, f
_
s, t', u' 35.6/11.0  1.3 · 10-5 F3

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
3Bemerkungen:

hellbraun, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  3

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 3.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  3

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 14.09 15.28 -

0.063 9.57 10.38 15.28

0.125 32.40 35.14 25.66

0.25 29.67 32.18 60.80

0.5 3.85 4.18 92.98

1.0 1.73 1.88 97.16

2.0 0.89 0.97 99.03

4.0 0.00 0.00 100.00

Summe 92.20

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 4.80 7.30 0.0746 24.3 0.86 8.16 14.22

0 1 4.20 6.70 0.0531 24.3 0.86 7.56 13.18

0 2 3.60 6.10 0.0378 24.3 0.86 6.96 12.13

0 4 3.20 5.70 0.0269 24.3 0.86 6.56 11.43

0 8 2.90 5.40 0.0191 24.3 0.86 6.26 10.91

0 30 2.50 5.00 0.0099 24.3 0.86 5.86 10.22

1 0 2.50 5.00 0.0070 24.5 0.91 5.91 10.29

2 0 1.00 3.50 0.0050 24.6 0.93 4.43 7.72

5 0 0.50 3.00 0.0032 25.0 1.02 4.02 7.01

21 0 0.20 2.70 0.0016 24.0 0.80 3.50 6.09

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 5/3
Bodenart: mS, f

_
s, t', u'

U/Cc: 35.6/11.0
k [m/s] (USBR):   1.315E-5
Frostsicherheit  F3
d10/d30/d60 [mm]: 0.007 / 0.137 / 0.246
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 92.20
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 14.09
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

6/2 mS, f
_
s, u', gs' 4.7/1.5  3.2 · 10-5 F1

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
4Bemerkungen:

hellgrau, grau, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  4

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 4.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  4

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 6.50 6.15 -

0.02 4.30 4.07 6.15

0.063 8.80 8.33 10.22

0.125 35.60 33.68 18.54

0.25 41.00 38.79 52.22

0.5 5.10 4.82 91.01

1.0 2.20 2.08 95.84

2.0 1.50 1.42 97.92

4.0 0.70 0.66 99.34

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 105.70

Siebverlust 0.50

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

Entnahmestelle: 6/2
Bodenart: mS, f

_
s, u', gs'

U/Cc: 4.7/1.5
k [m/s] (USBR):   3.244E-5
Frostsicherheit  F1
d10/d30/d60 [mm]: 0.061 / 0.159 / 0.287
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 106.20



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

7/4 U, t, fs', fg' -/-  3.3 · 10-9 bei Bodengruppe UL, UM, UA,
TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
5Bemerkungen:

hellbraun, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  5

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 5.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  5

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 19.97 74.88 -

0.063 1.14 4.27 74.88

0.125 1.40 5.25 79.15

0.25 0.60 2.25 84.40

0.5 0.32 1.20 86.65

1.0 0.69 2.59 87.85

2.0 0.67 2.51 90.44

4.0 1.88 7.05 92.95

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 26.67

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 8.80 11.30 0.0710 24.2 0.84 12.14 73.12

0 1 8.50 11.00 0.0504 24.2 0.84 11.84 71.31

0 2 8.00 10.50 0.0359 24.2 0.84 11.34 68.30

0 4 6.90 9.40 0.0257 24.2 0.84 10.24 61.68

0 8 5.40 7.90 0.0185 24.2 0.84 8.74 52.65

0 30 3.90 6.40 0.0097 24.3 0.86 7.26 43.75

1 0 2.70 5.20 0.0070 24.3 0.86 6.06 36.52

2 0 1.50 4.00 0.0050 24.6 0.93 4.93 29.70

5 0 0.20 2.70 0.0032 25.0 1.02 3.72 22.41

21 0 -0.50 2.00 0.0016 24.0 0.80 2.80 16.85

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 7/4
Bodenart: U, t, fs', fg'
U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR):   3.327E-9
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.005 / 0.024
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 26.67
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 19.97
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

8/3 S, 
_
u, t -/-  7.5 · 10-9 bei Bodengruppe UL, UM, UA,

TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
6Bemerkungen:

hellgrau, grau, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  6

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 6.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  6

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 18.33 55.53 -

0.063 10.38 31.45 55.53

0.125 3.00 9.09 86.97

0.25 0.21 0.64 96.06

0.5 0.21 0.64 96.70

1.0 0.29 0.88 97.33

2.0 0.17 0.51 98.21

4.0 0.42 1.27 98.73

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 33.01

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 7.50 10.00 0.0721 24.3 0.86 10.86 52.86

0 1 6.70 9.20 0.0515 24.3 0.86 10.06 48.97

0 2 5.80 8.30 0.0368 24.3 0.86 9.16 44.59

0 4 4.70 7.20 0.0264 24.3 0.86 8.06 39.24

0 8 3.70 6.20 0.0189 24.3 0.86 7.06 34.37

0 30 3.00 5.50 0.0098 24.4 0.89 6.39 31.07

1 0 2.50 5.00 0.0070 24.4 0.89 5.89 28.64

2 0 1.20 3.70 0.0050 24.6 0.93 4.63 22.53

5 0 0.50 3.00 0.0032 25.0 1.02 4.02 19.57

21 0 0.20 2.70 0.0016 24.0 0.80 3.50 17.02

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 8/3
Bodenart: S, 

_
u, t

U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR):   7.548E-9
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.008 / 0.070
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 33.01
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 18.33
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

9/4 U, 
_
t, fs, ms' -/- < 1,0 * 10 E-08 bei Bodengruppe UL, UM, UA,

TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
7Bemerkungen:

grüngrau, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  7

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 7.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  7

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 24.22 71.09 -

0.063 2.90 8.51 71.09

0.125 4.14 12.15 79.60

0.25 2.17 6.37 91.75

0.5 0.33 0.97 98.12

1.0 0.20 0.59 99.09

2.0 0.11 0.32 99.68

4.0 0.00 0.00 100.00

Summe 34.07

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 12.00 14.50 0.0677 24.4 0.89 15.39 71.09

0 1 12.00 14.50 0.0479 24.4 0.89 15.39 71.09

0 2 11.50 14.00 0.0341 24.4 0.89 14.89 70.18

0 4 11.00 13.50 0.0243 24.4 0.89 14.39 67.82

0 8 9.20 11.70 0.0176 24.4 0.89 12.59 59.33

0 30 8.60 11.10 0.0091 24.5 0.91 12.01 56.61

1 0 7.60 10.10 0.0066 24.5 0.91 11.01 51.90

2 0 5.60 8.10 0.0047 24.8 0.98 9.08 42.79

5 0 4.90 7.40 0.0030 25.0 1.02 8.42 39.70

19 30 3.10 5.60 0.0016 24.0 0.80 6.40 30.16

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 9/4
Bodenart: U, 

_
t, fs, ms'

U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR): < 1,0 * 10 E-08
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / - / 0.018
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 34.07
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 24.22
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

10/4 S, t', u', fg' -/-  6.1 · 10-6 F3

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
8Bemerkungen:

grünbraun, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  8

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 8.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  8

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 11.70 20.04 -

0.063 3.28 5.62 20.04

0.125 14.75 25.27 25.66

0.25 16.29 27.90 50.92

0.5 3.53 6.05 78.83

1.0 3.25 5.57 84.87

2.0 3.30 5.65 90.44

4.0 2.28 3.91 96.09

8.0 0.00 0.00 100.00

Summe 58.38

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

0 0.5 4.40 6.90 0.0749 24.3 0.86 7.76 20.04

0 1 3.70 6.20 0.0534 24.3 0.86 7.06 19.43

0 2 3.00 5.50 0.0381 24.3 0.86 6.36 17.51

0 4 2.90 5.40 0.0270 24.3 0.86 6.26 17.23

0 8 2.90 5.40 0.0191 24.3 0.86 6.26 17.23

0 30 2.40 4.90 0.0099 24.3 0.86 5.76 15.86

1 0 1.50 4.00 0.0071 24.5 0.91 4.91 13.50

2 0 1.00 3.50 0.0050 24.7 0.95 4.45 12.25

5 0 0.80 3.30 0.0032 25.0 1.02 4.32 11.89

19 30 0.80 3.30 0.0016 24.0 0.80 4.10 11.27

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 10/4
Bodenart: S, t', u', fg'
U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR):   6.084E-6
Frostsicherheit  F3
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.142 / 0.313
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 58.38
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 11.70
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

14/2 U, t, fs, ms' -/- < 1,0 * 10 E-08 bei Bodengruppe UL, UM, UA,
TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
9Bemerkungen:

graubraun, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  9

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 9.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  9

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 24.24 73.99 -

0.063 4.80 14.65 73.99

0.125 2.00 6.11 88.64

0.25 1.49 4.55 94.75

0.5 0.15 0.46 99.30

1.0 0.08 0.24 99.76

2.0 0.00 0.00 100.00

Summe 32.76

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.5 10.00 12.50 0.0697 24.3 0.86 13.36 65.52

0 1 9.30 11.80 0.0498 24.3 0.86 12.66 62.09

0 2 8.50 11.00 0.0356 24.3 0.86 11.86 58.17

0 4 7.10 9.60 0.0256 24.3 0.86 10.46 51.30

0 8 5.80 8.30 0.0184 24.3 0.86 9.16 44.93

0 30 4.40 6.90 0.0097 24.3 0.86 7.76 38.06

1 0 3.60 6.10 0.0069 24.5 0.91 7.01 34.36

2 0 3.00 5.50 0.0049 24.7 0.95 6.45 31.64

5 0 2.00 4.50 0.0031 24.9 1.00 5.50 26.96

19 30 1.90 4.40 0.0016 24.0 0.80 5.20 25.48

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 14/2
Bodenart: U, t, fs, ms'
U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR): < 1,0 * 10 E-08
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / 0.004 / 0.042
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 32.76
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 24.24
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle: Bodenart: U/Cc: k [m/s] (USBR): Frostsicherheit

18/2 T, 
_
u, fs -/- < 1,0 * 10 E-08 bei Bodengruppe UL, UM, UA,

TL, TM, -  F3, bei TA - F 2

P
rojekt:

2101/10/24
A

nlage:
10Bemerkungen:

hellbraun, feucht

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27

10245 Berlin
Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  10

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie
GEOTEAM GmbH

PV-Anlage JedenhofenBearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024



Projekt: 2101/10/24

Anlage: 10.1

Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin Tel.: 030 29003171 Fax: 030 29367430

Prüfungsnummer:  10

Probe angeliefert am:  17.10.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 17892-4

Körnungslinie 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  26./28.10.2024

GEOTEAM GmbH
PV-Anlage Jedenhofen

Schale 22.27 71.36 -

0.063 6.11 19.58 71.36

0.125 2.23 7.15 90.93

0.25 0.37 1.19 98.08

0.5 0.16 0.51 99.26

1.0 0.07 0.22 99.78

2.0 0.00 0.00 100.00

Summe 31.21

Siebverlust 0.00

Siebanalyse

Korngröße

[mm]

Rückstand

[g]

Rückstand

[%]

Siebdurch-

gänge [%]

0 0.5 9.70 12.20 0.0700 24.3 0.86 13.06 67.23

0 1 9.00 11.50 0.0500 24.3 0.86 12.36 63.63

0 2 8.30 10.80 0.0357 24.3 0.86 11.66 60.02

0 4 7.50 10.00 0.0255 24.3 0.86 10.86 55.91

0 8 6.70 9.20 0.0182 24.3 0.86 10.06 51.79

0 30 6.00 8.50 0.0095 24.3 0.86 9.36 48.19

1 0 5.50 8.00 0.0067 24.5 0.91 8.91 45.84

2 0 4.50 7.00 0.0048 24.7 0.95 7.95 40.93

5 0 3.90 6.40 0.0031 24.9 1.00 7.40 38.08

19 30 3.40 5.90 0.0016 24.0 0.80 6.70 34.47

Schlämmanalyse

Zeit
[h] [min]

R'
[g]

R = R' + Cm
[g]

Korngröße
[mm]

T
[°C]

CT
[g]

R + CT
[g]

Durchgang
[%]

Entnahmestelle: 18/2
Bodenart: T, 

_
u, fs

U/Cc: -/-
k [m/s] (USBR): < 1,0 * 10 E-08
Frostsicherheit bei Bodengruppe UL, UM, UA, TL, TM, -  F3, bei TA - F 2
d10/d30/d60 [mm]:  - / - / 0.036
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 31.21
Schlämmanalyse:
Trockenmasse [g]: 22.27
Korndichte [g/cm³]: 2.650
Aräometer:
Bezeichnung:  17892-4 Aräometer
Volumen Aräometerbirne [cm³]:  64.00
Fläche Messzylinder [cm²]:  28.27
Länge Aräometerbirne [cm]:  16.03
Länge der Skala [cm]:  13.83
Abstd. OK Birne - UK Skala [cm]:   0.93
Meniskuskorrektur Cm:   2.50



MUuT Marschner Umwelt  und Technik
Büro: Sonntagstr.  27, 10245 Berl in

GEOTEAM GmbH
Heidelberger Straße 65
12435 Berlin

Berlin, 29.10.2024

Labortechnischer Bericht
Nr.: 2103/10/24

Projekt: PV-Anlage Jedenhofen

hier: Boden

Auftraggeber: GEOTEAM GmbH
Heidelberger Straße 65
12435 Berlin

Auftrag vom: 15.10.2024

Auftragsgegenstand: Bestimmung von:
- Konsistenzgrenzen (6 Fließ- und Ausrollgrenzen nach 
DIN EN ISO 17892-12)

Probenbezeichnung: 1/2, 7/2, 8/2, 9/3, 14/3, 18/2  

Probenahme: vom Auftraggeber am 17.10.2024 überbracht

Ergebnisse: Fließ- und Ausrollgrenzen : s. Anlage 1 bis Anlage 6

Bearbeiter: Marschner

Der Labortechnische Bericht umfasst eine Sei te Text und 6 Anlagen (6 Blat t) .

MUuT
Dipl.-Phys. Marschner

Tel.:  030 290 03 171
                030 293 67 431
FAX:        030 293 67 430
E-Mail:     peter_marschner2000@yahoo.de

Berliner Sparkasse
Kontoinhaber: P. Marschner
IBAN: DE 43 1005 0000 0574 981 233
BIC: BELADEBEXXX

MUuT Marschner Umwelt und Technik

Sonntagstr. 27, 10245 Berlin
St.-Nr.: 14/434/50070

Micha
Textfeld
Anlage 4/2
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Korr. Wassergehalt =  25.1 %

MUuT Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin
Tel.: 030 29367431 FAX: 030 29367430

Bericht: 2103/10/24

Anlage: 1

Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  1

Entnahmestelle:  1/2

Probe angeliefert am:  17.10.2024

   



Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  29.9 %
Fließgrenze wL =  56.0 %
Ausrollgrenze wP =  22.3 %
Plastizitätszahl IP =  33.7 %
Konsistenzzahl IC =  0.77 
Anteil Überkorn ü =   0.5 %
Wassergeh. Überk. wÜ =  10.0 %
Korr. Wassergehalt =  30.0 %

MUuT Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin
Tel.: 030 29367431 FAX: 030 29367430

Bericht: 2103/10/24

Anlage: 2

Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  2

Entnahmestelle:  7/2

Probe angeliefert am:  17.10.2024

   



Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  27.9 %
Fließgrenze wL =  50.3 %
Ausrollgrenze wP =  22.2 %
Plastizitätszahl IP =  28.1 %
Konsistenzzahl IC =  0.79 
Anteil Überkorn ü =   0.9 %
Wassergeh. Überk. wÜ =  10.0 %
Korr. Wassergehalt =  28.1 %

MUuT Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin
Tel.: 030 29367431 FAX: 030 29367430

Bericht: 2103/10/24

Anlage: 3

Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  3

Entnahmestelle:  8/2

Probe angeliefert am:  17.10.2024

   



Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 I P
 [%

]

A-Linie I P
 = 0,73 * (

w L
 - 2

0)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen, organische Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

IC = 0.05Zustandsform

0.00
flüssig

0.50
breiig

0.75
weich

1.00
steifhalbfest

Wassergehalt w =  28.3 %
Fließgrenze wL =  28.9 %
Ausrollgrenze wP =  16.0 %
Plastizitätszahl IP =  12.9 %
Konsistenzzahl IC =  0.05 
Anteil Überkorn ü =   4.1 %
Wassergeh. Überk. wÜ =  29.0 %
Korr. Wassergehalt =  28.3 %

MUuT Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin
Tel.: 030 29367431 FAX: 030 29367430

Bericht: 2103/10/24

Anlage: 4

Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  4

Entnahmestelle:  9/3

Probe angeliefert am:  17.10.2024
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Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  5

Entnahmestelle:  14/3

Probe angeliefert am:  17.10.2024

   



Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

st
iz

itä
ts

za
hl

 I P
 [%

]

A-Linie I P
 = 0,73 * (

w L
 - 2

0)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-
Gemische ST

leicht
plastische
Tone TL

mittelplastische
Tone TM

ausgeprägt
plastische
Tone TA

Tone mit organischen
Beimengungen, organische Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

IC = 0.75 Zustandsform

0.00
flüssig

0.50
breiig

0.75
weich

1.00
steifhalbfest

Wassergehalt w =  24.3 %
Fließgrenze wL =  45.3 %
Ausrollgrenze wP =  17.4 %
Plastizitätszahl IP =  27.9 %
Konsistenzzahl IC =  0.75 
Anteil Überkorn ü =   0.3 %
Wassergeh. Überk. wÜ =  20.0 %
Korr. Wassergehalt =  24.3 %

MUuT Marschner Umwelt und Technik
Sonntagstraße 27
10245 Berlin
Tel.: 030 29367431 FAX: 030 29367430

Bericht: 2103/10/24

Anlage: 6

Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12 

Bearbeiter:  Marschner Datum:  25./29.10.2024

GEOTEAM GmbH

BV: PV-Anlage Jedenhofen

Prüfungsnummer:  6

Entnahmestelle:  18/2

Probe angeliefert am:  17.10.2024
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P R Ü F B E R I C H T 
 

 

 

            Nr. 2024/1016/3060-3064 
  

         

Untersuchungsobjekt PVA Jedenhofen 
  
  
  

  

Auftraggeber GEOTEAM GmbH 

  

Anschrift Lahnstr. 13 

 12055 Berlin 

  

Probeneingang 16.10.2024 

Beginn der Laboruntersuchung  16.10.2024 

Ende der Laboruntersuchung  24.10.2024 

  

Probenanzahl 1 Wasserprobe 

4 Bodenproben 

Angeliefert durch den Auftraggeber 

  

Auftrag Ermittlung der Gehalte an folgenden 

 Stoffen und Parametern: 

 3 x Laborparameter gemäß DIN 50929 

 1 x Laborparameter DIN 4030 und DIN 50929 

 1 x Glühverlust 

Micha
Textfeld
Anlage 5/1
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Ergebnisse DIN 50929: 
 

Parameter  MP 01 MP 02 MP 03 
Labor-Nr. 3060 3061 3062 

    

pH-Wert 8,2 7,9 7,8 
Messtemperatur pH-Wert 15,3 °C 16,0 °C 15,9 °C 

Trockensubstanz 80 % 86 % 80 % 

 mmol/kg mmol/kg mmol/kg 

Säurekapazität KS4,3 0,6 0,4 1,0 

Basekapazität KB7,0 1,7 1,0 0,5 

 mmol/kg mmol/kg mmol/kg 

Calcium. 9,73 9,13 9,50 

Magnesium 0,19 0,00 0,02 

Chlorid 0,15 0,26 0,10 

Sulfat 0,17 0,16 0,08 

Sulfid 0,00 0,00 0,00 
Neutralsalze (Cl+2c SO4) 0,49 0,57 0,26 

 

 

 Parameter  WP 01 
 Labor-Nr. 3063 

  

pH-Wert 7,1 
Messtemperatur pH-Wert 13,5 

el. Leitfähigkeit 1588 S/cm 

 mol/m3 
m-Wert Säurekapazität K 4,3 4,7 

 ° dH 
Gesamthärte 19,8 

Carbonathärte 13,2 

 mol/m3 
Calcium. 2,93 

Magnesium 0,61 

Eisen gesamt 0,012 

Mangan gesamt 0,003 

Chlorid. 0,17 

Sulfat. 0,09 

Nitrat. 0,21 

ortho-Phosphat. 0,00 

Silizium 0,00 

Ammonium 0,011 

 g/m3
 

DOC 1,38 
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Parameter Prüfergebnis Grenzwerte zur Beurteilung nach 
DIN 4030 Teil 1* 

Labor Nr.:  
3063 

WP 01 schwach 
betonangreifend 

stark 
betonangreifend 

sehr stark 
betonangreifend 

Aussehen klar ---- ---- ---- 

Farbe ohne    

Geruch neutral ---- ---- ---- 

pH-Wert 7,1 6,5 - 5,6 5,5 - 4,5 < 4,5 

KMNO4-Verbrauch 6,6 mg/l  ---- ---- ---- 

Härte 19,8 dH ---- ---- ---- 

Hydrocarbonat-
Härte 

13,2 dH ---- ---- ---- 

Magnesium 14,8 mg/l 100 - 300 300 - 1500 > 1500 

Ammonium  0,40 mg/l 15 - 30 30 - 60 > 60 

Sulfat 9,1 mg/l 200 - 600 600 - 3000 > 3000 

Chlorid 6,2 mg/l ---- ---- ---- 

CO2 (kalklös.) 11 mg/l 15 - 40 40 - 100 > 100 

Sulfid < 0,01 mg/l ---- ---- ---- 

* Für die Interpretation ist der höchste Angriffswert maßgebend auch wenn er nur von einem der 
Werte erreicht wird. Liegen zwei Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren 

Viertel), so erhöht sich der Angriffswert um eine Stufe. 

Interpretaion:  Das untersuchte Wasser ist nach DIN 4030    
    - nicht betonangreifend - 

 

Ergebnisse: 
 

 3/2 Einheit 

Labor Nr.:  3064  

Organisch. Anteil   
Glühverlust 19  GEW % 

< BG = kleiner Bestimmungsgrenze 
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Anmerkung 
Das Probenmaterial wurde verbraucht.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  
Die Messunsicherheiten der verwendeten Methoden werden auf Anfrage mitgeteilt. 
 
1
 = nicht akkreditiertes Verfahren 

2
 = Fremdvergabe  

  

GEFTA Umweltlabor GmbH 

 
Dipl.-Chem. Katja Wahle 
      - Geschäftsführerin - 
 
 
Bestimmungsgrenzen  
Bestimmung der Kenndaten erfolgt nach DIN 32645 

Boden Analysenverfahren 
 

Bestimmungsgrenze  
Feststoff 

Trockensubstanz DIN ISO 11 465 : 1996-12 0,01 % 

Säureaufschluss DIN EN 13657 : 2003-01 - - - 

SäurekapazitätKS4.3, BasenkapazitätKB7.0 DIN 38 409 H7: 2005-12 - - - 

Glühverlust DIN EN 15935 : 2021-10 0,01 % 

  mg/kg 

Calcium DIN ISO 22036
 
:
 
2009-06 1,0 

Magnesium DIN ISO 22036
 
:
 
2009-06 4,0 

 
 

Wasser Analysenverfahren Bestimmungsgrenze 
Eluat 

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04  - - - 

Leitfähigkeit DIN EN  27888: 1976-12  - - - 

Sulfid LCK 653
1 

0,10 mg/l 

Ionen  mg/L 

Ammonium DIN 38 406 E5 : 1983-10 0,10 

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) : 2009-07 0,20 

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D20) : 2009-07 0,50 

Phosphat DIN EN ISO 10304-1 (D20) : 2009-07 0,95 

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20) : 2009-07 0,65 

Metalle/Nichtmetalle  g/L 

Calcium DIN EN ISO 11885 (E22) : 2009-09 100 

Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22) : 2009-09 100 

Eisen DIN EN ISO 11885 (E22) : 2009-09 20 

Mangan DIN EN ISO 11885 (E22) : 2009-09 10 

Silicium DIN EN ISO 11885 (E22) : 2009-09 100 

Organische Stoffe  mg/l 

DOC DIN EN ISO 20236 (H62)
1 
: 2023-04 1 

  
 
 

  
 



MP 01, 

Nordfläche 

schluffiger 

Bereich 
1)

MP 02, 

Nordfläche 

sandiger 

Bereich 
1)

MP 03, 

südliche 

Fläche, Hang

1 Bodenart 4 -2 -2

2 Bodenwiderstand 0 0 0

3 Bodenfeuchte 0 0 0

4 pH-Wert 0 0 0

5 Pufferkapazität Ks 0 0 0

6 Pufferkapazität Kb 0 0 0

7 Sulfatreduzierede Bakterien 0 0 0

8 Sulfat Gehalt 0 0 0

9 Neutralsalze 0 0 0

10 Grundwasser -1 -1 0

11 Bodenhomogenität horizontal 0 0 0

12 Bodenhomogenität vertikal 0 0 0

13 Bodenhomogenität Bettung 0 0 0

14 Bodenhomogenität pH-Werte 0 0 0

15 Fremdkathoden 0 0 0

B 0 (=Z 1 + Z 2 + Z 3 + Z 4 + Z 5 + Z 6 + Z 7 

        + Z8  + Z 9 + Z 10) 3 -3 -2

Korrosionsbelastung sehr niedrig niedrig niedrig

B  1  (=B 0 + Z 11 + Z 12 + Z 13 + Z 14) 3 -3 -2

Mulden- und Lochkorrosion seht gering gering gering

Flächenkorrosion sehr gering sehr gering sehr gering

1)
 vgl. Anlage 1/3

Wasserprobe 

aus B 02

1 Wasserart -1

2 Lage des Objektes 1

3 Cl+SO4 0

4 Pufferkapazität Ks4,3 4

5 Ca 1

6 pH-Wert 0

7 Fremdkathoden -2

freie Korrosion im Unterwaserbereich 4

Mulden- und Lochkorrosion sehr gering

Flächenkorrosion sehr gering

Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze 5

Mulden- und Lochkorrosion sehr gering

Flächenkorrosion sehr gering

Ableitung Korrosionswahrscheinlichkeit Boden

Z-Werte entsprechend DIN 50929-3, Tab. 2

Bewertungsziffer N unleg. Stahl entsprechend 

DIN 50929 Tab 7

PV-Anlage Jedenhofen

Ableitung Korrosionswahrscheinlichkeit Wasser

Anlage 5/2
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